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Wir gratulieren
Frau Edeltraud Maria Strahl-Hänle, 
Friedhofstraße 4, Dietelhofen
am 03.09.2025 zum 75. Geburtstag

Wir wünschen allen, auch den Jubilaren die nicht 
genannt werden möchten, für die Zukunft alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Geburt
Wir freuen uns mit 
Anita und Andreas Hahn, 
Kirchgase 13/1, Unlingen
über die Geburt ihrer Tochter Antonia 
am 23.07.2025.

Annika Schmid und Stefan Schönle, 
Klostermauerweg 7/1, Unlingen
über die Geburt ihres Sohnes Theo 
am 09.08.2025

Sterbefall
Wir trauern um
Herrn Walter Fetzer, Unlingen,
der am 05.08.2025 in Unlingen im Alter von 
86 Jahre gestorben ist.

Frau Maria Anna Schmeier, 
die am 21.07.2025 in Untermarchtal im Alter von 
87 Jahren gestorben ist.

Frau Waltraud Gräter, die am 09.08.2025 in Möhringen im 
Alter von 59 Jahren gestorben ist.

Eheschließung
Wir gratulieren
Frau Annika Gaupp, geb. Kemmer und Chris-
tian Gaupp aus Göffingen zur Eheschließung 
am 16.08.2025 in Altheim.

Fundsache
Auf dem Rathaus wurde ein Handy der Marke Samsung  
abgegeben. Das Handy befindet sich in einer beigen Han-
dyhülle.
Das Handy kann bei Frau Eisele (9305-13) oder Frau Blu-
menthal (9305-17) abgeholt werden.

Spruch der Woche
„Im Urlaub findet man oft das, was einem 

im Alltag fehlt: Zeit für sich.”
unbekannt

Regulärer Redaktionsschluss
Montag 17.00 Uhr im Rathaus Unlingen
amtsblatt@unlingen.de

Rathaus 
Zentrale 07371/9305-0

Kindergarten Wiesenkinder Unlingen
Gesamtleitung: Frau Heike Gebhart
E-Mail: wiesenkinder@unlingen.de
Tel.: 07371/959996-0

Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf
Leitung: Frau Renate Heinzelmann 
E-Mail: kigauigendorf@unlingen.de
Tel.: 07374/91165

Kinderkrippe Bussakendla Unlingen
Leitung: Frau Stephanie Klaus
E-Mail: kinderkrippe@unlingen.de
Tel. 07371/966638

Müll & Co. 
Restmüllabfuhr: 01.09.2025
Papierabfuhr:  05.09.2025
Gelber Sack:   08.09.2025
Wertstoffhof:  Tel. 07371/8411
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag  09 - 12 Uhr
Montag - Freitag  13 - 17 Uhr

Wichtige Rufnummern
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
Apotheken Notdienst 0800/0022833
Giftnotzentrale 0761/19240
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Nachbarschaftshilfe Unlingen 07371/7356
Sozialstation, Riedlingen 07371/932020
Polizeidienststelle Riedlingen 07371/9380
_________________________________________________
Gemeinde Unlingen
Bankverbindungen:  IBAN   
KSK Biberach DE62 6545 0070 0000 4013 55
VR Bank Donau-Oberschwaben eG DE04 6509 3020 0824 2570 06
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Hinweise zur Sanierung 
der Ortsdurchfahrt
Sammelplatz Mülltonnen/Blaue Tonne während der 
Bauphase
Liebe Anwohner,
während der Bauphase ist es der Müllabfuhr leider nicht 
möglich die Mülltonnen/Blaue Tonnen im abgesperrten Be-
reich zu leeren.
Sammelplätze für die Tonnen sind:
-    Vöhringer Weg / Ecke Lerchenweg
-    Theodor-Selig-Straße / Ecke Lerchenweg
-    Hauptstraße Höhe Haus Nr. 21
-    Hauptstraße / Ecke Wagnergässle
-    Bahnhofstraße 21 (beim Musikerheim)
-    Marktstraße / Ecke Kopfstraße
Die Sammelplätze können auch nochmals aus dem beilie-
genden Plan entnommen werden.
Ebenso bitten wir die Anwohner der Marktstraße, Hexen-
gässle, Gartenstraße und Hindenburgstraße Ihre Tonnen 
an die Sammelstellen zu bringen. Aufgrund der Baustelle 
werden diese Straßen zur Sackgasse, die von den betref-
fenden Fahrzeugen somit nicht befahren werden können.
Dir Firma Groß unterstützt Sie gerne, Ihre Mülltonnen an 
die Sammelplätze zu bringen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Mülltonnen namentlich zu 
beschriften.
Wir bitten um Verständnis, fall zu Beginn nicht sofort alles 
reibungslos verläuft.

Wir bitten um Beachtung und Kenntnisnahme.
Gemeinde Unlingen

Ersatzbushaltestellen in Unlingen

Aufgrund der Kanalsanierung der Ortsdurchfahrt Unlingen (BA II) wird die Ortsdurchfahrt (K 7533 und K 7588) in Unlin-
gen teilweise voll gesperrt.
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Aus diesem Grund werden die Haltestellen „Sonne“ und „Marktplatz“ in Unlingen vom 01.09.2025 bis 18.12.2026, längs-
tens jedoch bis zur Beendigung der Baumaßnahme, nicht angefahren!
Die Ersatzhaltestellen befinden sich beidseitig im Barnweg, Höhe Hausgrundstücke Nr. 3/5 bzw. gegenüber (siehe La-
geplan).

__________________________________________________________________________________________________________

Straßensperrung in Unlingen während der Kanalsanierung der Ortsdurchfahrt,  
Bauabschnitt 2

Wir möchten darüber informieren, dass auf Grund der Kanalsanierung der Ortsdurchfahrt, Bauabschnitt 2, die Riedlin-
ger Straße Nr. 3 bis ca. Nr. 20, Theodor-Selig-Straße ab Riedlinger Straße bis ca. Nr. 8, der Einmündungsbereich Bahn-
hofstraße, Hauptstraße Nr. 23 bis ca. Nr. 44 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt ist.
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.
Gemeinde Unlingen
__________________________________________________________________________________________________________

Verkehrsbehinderungen  
in der Ortsstraße in Göffingen
Wir möchten darüber informieren, dass in der Zeit vom 
25.08.2025 (07:00) bis zum 26.09.25 (18:00) die Kanzach-
straße in Höhe Hausgrundstück 27 aufgrund des Nahwär-
meausbaus für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt 
ist.
Anlieger frei bis zur Arbeitsstelle.

Wir bitten um Beachtung.
Gemeinde Unlingen

Straßensperrung in Uigendorf  
verlängert bis 12.09.2025
Wir möchten darüber informieren, dass aufgrund der Be-
hebung einer Störung an der Telekommunikationsleitung 
in der Zeit vom 21.07. - 12.09.2025 in Uigendorf die Lin-
denstraße Hausgrundstück 44 für den Fahrzeugverkehr 
halbseitig und den Fußgängerverkehr vollständig gesperrt 
ist.

Wir bitten um Beachtung.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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Die Gemeindekasse informiert:
Haben Sie an die Überweisungen zum 15.08.2025 ge-
dacht? Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer
Fälligkeit der 3. Rate 2025
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem aktuellen Steuer-
bescheid hervor.
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach 
den gesetzlichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es 
sich für die Gebühreneinziehung der sich wiederholenden 
Zahlungen (Wasser-, Abwassergebühren, Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Hundesteuer usw.) ein Sepa-Mandat zu er-
teilen. Damit erleichtern Sie sich und der Gemeindekas-
se die Arbeit. Falls Sie der Gemeinde Unlingen bereits ein 
Sepa-Mandat erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeit-
stermin ihrem Konto belastet.
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats er-
halten Sie bei der Gemeindeverwaltung Unlingen, Rat-
haus, Zimmer 11. 

Das neue Aufnahmegerät Point-ID ist da .....
Seit dem 08. August 2025 können Sie Fotos für die Per-
sonalausweise und Reisepässe hier vor Ort im Rathaus 
erstellen lassen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 
6,00 €.
Point ID erklärt Ihnen vollautomatisch Schritt für Schritt 
wie Sie verfahren müssen. Es ist mit einem modernen 
großen Touchpanel ausgestattet und erstellt von Ihnen 
zuerst ein digitales Lichtbild. Anschließend können Ihre 
Fingerabdrücke direkt am Gerät eingelesen werden und 
auch Ihre Unterschrift wird im Touchpanel mit einem Stift 
erfasst. Danach werden die Daten ins Bürgerbüro über-
mittelt und Sie können dort Ihr Ausweisdokument wie 
gewohnt beantragen.Sollten Sie Schwierigkeiten bei der 
Bedienung haben, hilft Ihnen gerne das Personal des 
Bürgerbüros weiter.

Nach wie vor können Sie aber auch weiterhin Ihre Passbil-
der bei externen Dienstleistern wie z.B. Fotografen erstel-
len lassen. Allerdings benötigen wir zur Erstellung der Aus-
weisdokumente dann zwingend den erstellten QR-Code 
zum Einlesen der digitalen Datei. Passfotos in Papierform 
können leider nicht mehr angenommen werden!

Wasserversorgung Unlingen
Wasserhärte
Gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes 
(WRMG) vom 29. April 2007 werden die Werte für die Ge-
meinde Unlingen und die Teilgemeinden bekannt gegeben. 
Ferner werden auch die Nitratwerte veröffentlicht.
Die Ortsteile Dietelhofen und Uigendorf erhalten Ihr Trink-
wasser von der Bussenwasserversorgungsgruppe, der 
Ortsteil Göffingen von der Gemeinde Ertingen und Möhrin-
gen und Unlingen von der Gemeinde Unlingen.
Bei den Proben handelt es sich um Reinwasser.

 

 

 
 

 

 

 

 Gesamthärte 
(als Grad dt. 
Härte) 

Gesamthärte 
(als Summe 
Erdalkalien) 

Härtebereich Nitratwert 
mg/l 

 
Dietelhofen 
und 
Uigendorf 
 

 
 
17,4 °dH 
 

 
 
3,10 mmol/l 

 
 
hart 

 
 
27 mg/l 

 
Göffingen 

 
22,7 °dH 
 

 
3,77 mmol/l 

 
hart 

 
34 mg/l 

 
Möhringen 
und 
Unlingen 
 

 
 
20,8 °dH 

 
 
3,71 mmol/l 

 
 
hart 

 
 
39 mg/l 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Es bedeutet:
Härtebereich „weich“: weniger als 1,5 Millimol Calcium-
carbonat je Liter (entspricht weniger als 8,4 °dH)
Härtebereich „mittel“: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbo-
nat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
Härtebereich “hart“: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbo-
nat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)

Bitte achten Sie auf die Dosierungshinweise auf den Ver-
packungen von Wasch- und Reinigungsmitteln.
Der Grenzwert für Nitrat beträgt nach der Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV 2001) 50 mg/l.
Unlingen, September 2025

Herausgeber: Gemeinde Unlingen

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 82 22-0

Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen 
der Gemeindeverwaltung Unlingen ist der Bürgermeister.

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Katharina Härtel,
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Telefon (07154) 82 22-70
Anzeigenschluss: Mittwoch, 11.00 Uhr

Erscheint wöchentlich freitags.
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Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen     � 29.08.2025
Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung
 

Aufstellungsbeschluss
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

 
7. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen

für die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmt „Parkplatz Benzäcker“ und Verkehrsgrünfläche,
Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Ahlen, Landkreis Biberach

 
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen hat am 24.07.2025 in öffentlicher Sit-
zung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Ziel und Zweck der Planung
Das Familienunternehmen Braig beabsichtigt, den bestehenden Parkplatz für Gäste des südlich auf Ihren Grundstücken 
vorhandenen Veranstaltungsgebäudes, planungsrechtlich zu sichern.
Das Plangebiet ist dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzurechnen. Das geplante Vorhaben eines Parkplatzes ist auf 
der Basis des geltenden Planungsrechts nicht zulässig. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist 
daher die Aufstellung des Bebauungsplanes „Parkplatz Benzäcker“ erforderlich.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes fand in der Sitzung des Gemeinderates am 17.02.2025 statt. In der Sitzung am 
24.03.2025 wurde der Vorentwurf gebilligt und die frühzeitige Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung nach §§ 3 (1) und 
4 (1) BauGB beschlossen. Diese fand ich Zeitraum vom 31.03.2025 – 02.05.2025 statt. Die Raumordnungsbehörde for-
dert parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens die Änderung des Flächennutzungsplans. Der Entwurfsbe-
schluss des Bebauungsplanes ist für Ende Juli vorgesehen. Parallel hierzu findet nach § 8 (3) BauGB das Flächennut-
zungsplanänderungsverfahren statt.
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind umfangreiche Untersuchungen zum Immissions-, Natur- und Ar-
tenschutz erbracht worden.
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Das Plangebiet wird in der 7. Änderung des Flächennutzungsplans von Fläche für die Landwirtschaft in Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung Parkplatz und Verkehrsgrünfläche umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine Flä-
che von ca. 0,44 ha.
Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand vom Ortsteil Ahlen der Gemeinde Uttenweiler. Östlich in ca. 40 – 60 m Ent-
fernung verläuft die Bundesstraße B312. Die Grundstücke im Plangebiet werden derzeit bereits als Parkplatz genutzt. 
Die Ver- und Entsorgung und die Löschwasserversorgung sind gesichert. Die Erschließung des Parkplatzes erfolgt von 
Süden. Die Grundstücke sind im Privatbesitz.
 
Das Plangebiet umfasst auf der Gemarkung Ahlen Teile der Flurstücke Nr. 497 und 496.
 

Plangebiete der 7. Änderung (s. nebenstehende Seite)
 
Der Beschluss des gemeinsamen Ausschusses über die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung wird hiermit ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung 
zu äußern.
 
Der Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, wird 
mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 24.07.2025)
 

von Montag, dem 08.09.2025 bis Freitag, dem 10.10.2025
 

auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Internet-Adresse https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bau-
en-und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder 
unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht.
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen  an folgender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar:
 
- �Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 88499 Ried-

lingen
	 - �Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
	 - �Montag bis Freitag von    	�  8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
	 - �Donnerstag von    � 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 10.10.2025 Stellungnahmen 
an wweiss@riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Riedlingen 
(Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift sie-
he oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten ange-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und 
liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus.
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 BauGB 
in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Landesdaten-
schutzgesetz erfolgt.
  

Riedlingen, 29.08.2025
 
Schafft
Vorsitzender des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
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Ehrenamtliches Personal für den Führungs-
stab gesucht
Der Führungsstab des Landkreises Biberach ist eine beson-
dere Führungsorganisation des Landratsamtes für außer-
gewöhnliche Ereignisse und unterstützt den Technischen 
Einsatzleiter (Kreisbrandmeisterin) der unteren Katastro-
phenschutzbehörde (Landratsamt). Das Unterstützen und 
Koordinieren des Einsatzes von operativen Kräften, örtli-
chen Führungsstrukturen der Feuerwehren und Rettungs-
dienste bis hin zu Einsätzen nach dem Landeskatastro-
phenschutzgesetz zählen zu seinen Aufgaben. 
Für die Mitarbeit im Führungsstab des Landratsamtes su-
chen wir zusätzliches ehrenamtliches Personal zur Bewäl-
tigung von außergewöhnlichen Ereignissen. 
Ihre Tätigkeit ist nicht an eine Mitgliedschaft, Einsatzerfah-
rung oder eine bestimmte Funktion in Feuerwehren oder 
anderen Organisationen der Gefahrenabwehr gebunden. 
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie 
•   eine ehrenamtliche Führungsarbeit im Bevölkerungs-

schutz anstreben 
•   bereit sind ungeplante Einsätze zu leisten (die selten auf-

treten, länger dauern und belastend sein können) 
•   bereit sind eine fünftägige Ausbildung und ein Stabs-

training im März 2026 zu absolvieren (ggf. mit Entgelt-
fortzahlung) 

•   jährlich mindestens 30 Zeitstunden an Training ableis-
ten können (Werk-, Sonn- und Feiertage, ggf. mit Ent-
geltfortzahlung) 

•   mindestens fünf Jahre dem Personalpool des Führungs-
stabes zur Verfügung stehen können 

•   aktuell kein Wahlamt übernommen haben, z. B. als Kom-
mandant, Ortsbeauftragter/- vorsteher, Bereitschaftslei-
ter und in naher Zukunft nicht anstreben 

•   eine positive Beurteilung Ihrer Feuerwehr oder Hilfsor-
ganisation haben (nur soweit Sie in einer Organisation 
mitwirken) 

•   optional eine abgeschlossene Ausbildung in Mann-
schaftsfunktionen oder bereits eine erste Führungsaus-
bildung wie Gruppenführer mitbringen (nur soweit Sie in 
einer Organisation mitwirken). 

Der Führungsstab des Landkreises Biberach bietet die 
Chance, Erfahrungen und Kompetenzen in der Stabsar-
beit für das Bewältigen von außergewöhnlichen Ereignis-
sen zu sammeln. 
Bieten können wir Ihnen 
•   eine herausragende Ausbildung gemeinsam im Team 
•   der Erwerb von Kompetenzen, um in brenzligen Situati-

onen einen „kühlen Kopf“ zu bewahren 
•   die Möglichkeit, ein Netzwerk im Landkreis Biberach und 

angrenzenden Landkreisen aufzubauen 
•   eine Aufwandsentschädigung oder die Möglichkeit der 

Entgeltfortzahlung sofern die individuellen Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Ein erster Ausbildungsblock mit 5 Tagen ist für 06. und 07. 
März 2026 (Freitag/Samstag) und 19.- 21. März 2026 
(Donnerstag bis Samstag) geplant. Zusätzlich wird es ein 
gemeinsames Stabstraining am 21. März 2026 (Samstag) ge-
ben. Die Ausbildung erfolgt im Landkreis Biberach und um-
fasst insbesondere die Inhalte des Lehrgangskataloges der 
Landesfeuerwehrschule zur Einführung in die Stabsarbeit. 

Sie bestätigen mit der Abgabe Ihrer Bewerbung Ihre Be-
reitschaft, an diesem Ausbildungsblock teilzunehmen. 
Erfüllen Sie die Anforderungen und bringen die Bereitschaft 
für diese ehrenamtliche Aufgabe mit, dann bewerben Sie 
sich bitte unter https://forms.office.com/r/AVgN1pJpbB 
zur Auswahl für einen Platz im Team des Führungsstabs. 
Die Bewerbung ist online bis zum 20. Oktober 2025 
möglich. Sie erhalten bis Dezember 2025 eine Infor-
mation über die Entscheidung der Personalauswahl. 
Haben Sie noch Fragen zur Mitarbeit im Führungsstab?
Wenden Sie sich gerne an das Landratsamt Biberach, Amt 
für Brand- und Katastrophenschutz unter kreisfeuerwehr-
stelle@biberach.de. 
Zur Online-Bewerbung für den Führungsstab können 
Sie folgenden QR-Code scannen: 

 
 

 
 

 
    
 

 
 

 
    

 
 

 
    

  
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

Information zur Verarbeitung von Daten in der Online- 
Anmeldung: 
Es werden personenbezogene Daten auf den Web-Seiten 
bzw. in den Formular-Feldern erhoben. Die Angabe der Da-
ten erfolgt freiwillig. In jedem Fall erfolgen die Erhebung und 
Verarbeitung dieser Daten ausschließlich zum Zweck der 
Bearbeitung des konkreten Anmeldungs- und Auswahlver-
fahrens. Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es für eine 
abschließende Bearbeitung des Verfahrens notwendig ist. 

Den Wald fit für die Zukunft machen:   
Mehrtägiger Lehrgang für  
Privatwaldbesitzer: „Wald im Wandel“ 
Der Wald verändert sich und wird immer mehr durch äu-
ßere Einflüsse geprägt. Insbesondere die Klimaerwärmung 
bringt große Herausforderungen mit sich. Aber auch die 
Ansprüche, die an den Wald gestellt werden, ändern sich.
Wie können Wälder auf die Zukunft vorbereitet werden? 
Wie können sie resistenter und resilienter werden? Und wie 
steht es um die zukünftige Wirtschaftlichkeit von Wäldern?
In einem dreitägigen Workshop, verteilt auf zwei Blöcke 
von jeweils anderthalb Tagen, möchte das Kreisforstamt 
Biberach Privatwaldbesitzerinnen und Privatwaldbesitzer 
unterstützen und Hilfestellung anbieten. Neben waldbau-
lichen Grundlagen wird besonderer Wert auf die praxisna-
he Vermittlung gelegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
lernen das Handwerkszeug des Försters kennen. Auf wel-
cher Grundlage trifft er seine Entscheidungen? Im Work-
shop werden verschiedene Waldbestände begutachtet, und 
die im Workshop gelernten Inhalte werden in der Praxis an-
gewendet. Zum Abschluss bereiten die Teilnehmer einen 
Waldbestand für eine geplante Durchforstung vor. Erfah-
rene Ausbilder stehen beratend zur Seite.  Die Fortbildung 
findet im Forstrevier Ertingen-Bussen statt.
Die Termine:
•  Block 1
Donnerstag, 25. September 2025, 13 bis 16.30 Uhr
Freitag, 26. September 2025, ganztägig von 8.30 bis 16.30 
Uhr
• Block 2
Donnerstag, 9. Oktober 2025, 13 bis 16.30 Uhr
Freitag, 10. Oktober 2025, ganztägig von 8.30 bis 16.30 Uhr
Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.biberach.de/
KreisforstamtVeranstaltungen. Der Lehrgang kostet 240 
Euro.
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Katastrophenschutz 
Landkreis Biberach startet Krisenfest-Kampagne, um 
Bevölkerung auf den Ausfall von Infrastruktur vorzu-
bereiten
Infolge der Erderwärmung kommt es immer häufiger zu Ex-
tremwetterereignissen wie Unwettern, Starkregenereignis-
sen, Hagel, Sturm, Hitze, Dürreperioden. Wie zuletzt beim 
Zugunglück in Zell-Bechingen haben Extremwetterereig-
nisse oft dramatische Folgen. Und wie im Fall der Flutka-
tastrophe im Ahrtal vor vier Jahren können sie auch die In-
frastruktur zerstören. Gleichzeitig bergen die aktuellen in-
ternationalen Krisen erhebliche Risiken, mögliche geziel-
te Sabotageakte auf die Infrastruktur sind eine ernst zu 
nehmende Gefahr geworden. Um auf Krisen- und Katas-
trophenfälle vorbereitet zu sein, hat das Landratsamt die 
Kampagne ‚Krisenfest‘ gestartet. Sie umfasst neben Vor-
bereitungen im eigenen Haus und in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen auch Empfehlungen für die Bevölkerung. 
„Wir wollen mit dieser Aktion sensibilisieren. Denn im Kri-
senfall kommt es darauf an, vorbereitet zu sein. Und das 
gilt für alle Ebenen: für das Landratsamt als Untere Katas-
trophenschutzbehörde, die Städte und Gemeinden und für 
jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin. Unser Zielt 
ist es, auf allen Ebenen ‚krisenfest‘ oder – um den Fach-
begriff zu wählen – ‚resilient‘ zu werden“, erklärt Landrat 
Mario Glaser.
Um die Bevölkerung auf mögliche Folgen von Krisen und 
Katastrophen auf die Versorgung mit Strom, Trinkwasser, 
Lebensmitteln vorzubereiten und zu eigener Vorsorge zu 
motivieren, hat der Landkreis auf seiner Homepage um-
fassende Informationen zusammengestellt. Das Angebot 
auf der Website soll in den nächsten Monaten durch Flyer, 
Posts auf dem Instagram-Kanal des Landkreises und Pres-
semitteilungen ergänzt werden. 
„Über unsere Krisenfest-Webseite wollen wir das Wissen 
der Bevölkerung zur Vorsorge erweitern und die Bürgerin-
nen und Bürger motivieren, sich vorzubereiten. Kurz zu-
sammengefasst geht es darum, sich zu informieren, sich 
vorzubereiten und sich, wenn möglich, auch für andere zu 
engagieren. Denn jede Person, die sich zunächst einmal 
selbst helfen kann, braucht keine Hilfe von Einsatzkräften, 
die an anderer Stelle dringender benötigt werden “, sagt 
Charlotte Ziller, Leiterin des Amts für Brand- und Katast-
rophenschutz.
Neben der Information der Bevölkerung intensiviert das 
Landratsamt die Vorbereitung im eigenen Haus. Zu die-
sem Zweck unterhält das Landratsamt den Verwaltungs-
stab und den Führungsstab. Durch regelmäßige Fortbil-
dungen und Übungen, auch auf Ebene des Regierungs-
bezirks, werden die beiden Stäbe für einen möglichen Ein-
satz geschult. Um Einsatzkräfte und Mitarbeiter im Ernstfall 
schnell zu erreichen, wurde die Alarmierungssoftware Di-
vera 24/7 eingeführt, deren Zuverlässigkeit in regelmäßigen 
Probealarmierungen getestet wird. Zudem hat das Land-
ratsamt ein Katastrophenschutzlager eingerichtet, in dem 
Feldbetten, Sandsäcke, Schutzausrüstung und Jodtablet-
ten bereitgehalten werden.
Ein dritter wichtiger Bereich in der Vorbereitung auf Kri-
sen und Katastrophen ist die Zusammenarbeit des Land-
ratsamts mit den Städten und Gemeinden und die eigene 
Vorsorge der Kommunen. Dazu gibt es gemeinsame Work-
shops zu verschiedenen Themen.
In 30 Kommunen des Landkreises werden bereits Muster-
ausstattungssets für den Katastrophenfall vorgehalten, vier 
weitere haben einen Antrag gestellt. Aktuell laufen die Vor-
planungen für die Einrichtung von Notfalltreffpunkten. An 
diesen Notfalltreffpunkten erhält die Bevölkerung im Kata-

strophenfall erste Informationen, einfache Erste Hilfe und 
gegebenenfalls eine vorübergehende Unterkunft. Ebenso 
können an den Notfalltreffpunkten Notrufe abgesetzt wer-
den, wenn die Kommunikation zusammengebrochen ist.
Alle wichtigen Hinweise zu den drei Bereichen „Informie-
ren, Vorbereiten und Engagieren“ finden sich auf der Web-
site www.biberach.de/krisenfest
Dort beantwortet ein mehrsprachiger Chatbot Fragen rund 
um das Thema. Zudem gibt es die Möglichkeit, über einen 
Test herauszufinden, wie gut man bereits auf mögliche Kri-
sen- und Katastrophenfälle vorbereitet ist.

Richtig trennen leichtgemacht  
Abfall-ABC hilft bei korrekter  
Mülltrennung im Landkreis Biberach
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach bie-
tet Bürgerinnen und Bürgern ein praktisches Hilfsmittel für 
die korrekte Mülltrennung: das Abfall-ABC, das sowohl in 
der Abfall App Biberach als auch auf der Homepage des 
Landkreises zu finden ist. Dort können Nutzer schnell und 
einfach den richtigen Entsorgungsweg für über 900 ver-
schiedene Abfallsorten nachschlagen.
„Viele Abfälle wie Zeitungspapier oder Kartons sind einfach 
der richtigen Fraktion zuzuordnen. Bei anderen Materiali-
en ist der korrekte Entsorgungsweg oft nicht auf den ers-
ten Blick ersichtlich“, erklärt Frank Förster, Leiter des Ab-
fallwirtschaftsbetriebs. „Wer hätte zum Beispiel gedacht, 
dass gebrauchte Taschentücher unbedingt in den Rest-
müll müssen? Oder wie entsorgt man eigentlich eine aus-
gediente Photovoltaikanlage?“
Genau für solche Fragen bietet das Abfall-ABC schnelle 
und zuverlässige Antworten, speziell zugeschnitten auf den 
Landkreis Biberach. Nutzer können einfach den gesuchten 
Abfallbegriff eingeben und erhalten sofort Informationen zur 
korrekten Entsorgung. Zusätzlich werden die Öffnungszei-
ten der jeweiligen Entsorgungseinrichtungen angezeigt.
Die richtige Mülltrennung ist nicht immer einfach, da sie 
oftmals von Landkreis zu Landkreis variiert. Je nachdem, 
welche Verwertungskonzepte sich im Hintergrund anschlie-
ßen, können sich die Entsorgungswege für bestimmte Ab-
fälle unterscheiden. Dies macht ein lokales Nachschlage-
werk wie das Abfall-ABC umso wichtiger.
Je besser Abfälle getrennt werden, desto effizienter können 
sie recycelt oder verwertet werden. Das praktische Nach-
schlagewerk ist auf www.biberach.de/abfallwirtschaftsbe-
trieb unter „Was entsorge ich wie“ und in der Abfall App Bi-
berach verfügbar. Für Fragen steht Stefan Schreiber, Ko-
ordinator für Kreislaufwirtschaft, zur Verfügung, 07351 52-
6781, E-Mail: stefan.schreiber@biberach.de.
 
Neues Stärke-Kursangebot  
für werdende Eltern 
„Der liebevolle Babystart – Säuglingspflege leichtge-
macht“ in Laupheim
An Frauen, die in Kürze ein Baby erwarten, richtet sich der 
Kurs „Der liebevolle Babystart – Säuglingspflege leichtge-
macht“. Der Kurs im Rahmen des Landes-programms Stär-
ke beginnt am 15. September und umfasst vier Abende. 
Der liebevolle Babystart ist ein Säuglingspflegekurs der 
anderen Art. Die Teilnehmerinnen erfahren alles Wichtige 
rund um die Babypflege, die Ernährung und die Hausapo-
theke. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit Themen, 
die nicht in Ratgebern auf drei Seiten zusammengefasst 
sind: Was sind die Besonderheiten eines Neugeborenen 
und warum ist Bonding so wichtig? Welche Bedürfnisse 
hat mein Baby und wie erkenne ich sie? Wie fördere ich 
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von Anfang an einen gesunden Babyschlaf und was kann 
ich tun, wenn mein Baby sehr viel weint?
In herzlicher Atmosphäre verbringen die werdenden Ma-
mas vier Abende gemeinsam, damit der Babystart liebe-
voll und mit Vertrauen und Freude gelingt. Nach der Ge-
burt des Babys können die jungen Mütter ein individuelles 
Gespräch zu einem Wunschthema vereinbaren.
Die Termine:
Der Kurs findet montags am 15., 22., 29. September und 
6. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr im Schneckenhäus-
chen, Parkweg 16/1 in Laupheim statt.
Die Plätze sind begrenzt
Durch das Landesprogramm Stärke ist dieser Kurs für wer-
dende Eltern in besonderen Lebenssituationen kostenfrei. 
Nähere Informationen und Anmeldung bei Ramona Hum-
mer, Littlefoot – die Welt mit Kinderaugen sehen
E-Mail: info@littlefoot-laupheim.de, Telefon: 0152 51734092
 
Hohe Vermittlungsquote  
trotz steigender Fallzahlen 
Staatssekretärin Leonie Gebers zu Besuch im Jobcen-
ter des Landkreises Biberach
Hoher Besuch aus Berlin im Jobcenter des Landkreises Bi-
berach: Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, informierte sich beim Jobcen-
ter über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. 
Harald Lämmle, Leiter des Jobcenters, stellte drei Vorzei-
geprojekte vor, die ‚Jobakademie‘, die Jobmesse ‚Connect‘ 
und ‚BeJuga‘. Die Jobakademie bietet verschiedene Mo-
dule wie Coaching, Bewerbungsmanagement und Akti-
vierungsmaßnahmen an. „Diese Maßnahmen sind erfolg-
reich, wie unsere überdurchschnittliche Vermittlungsquote 
zeigt“, betonte Amtsleiter Harald Lämmle. Zusammen mit 
der IHK Ulm, der Handwerkskammer Ulm, der Agentur für 
Arbeit Ulm sowie dem Welcome Center Ulm/Oberschwa-
ben organisierte das Jobcenter im Mai die erste Jobmes-
se „Connect“ für internationale Bewerberinnen und Be-
werber. Auch hier habe es, so der Amtsleiter, viel positives 
Feedback gegeben. Das dritte Projekt: BeJuga“, ‚Beschäf-
tigungsförderung und Jugendhilfe gemeinsam anpacken‘ 
wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Hier arbei-
ten Jobcenter und Jugendamt eng zusammen, um Famili-
en mit minderjährigen Kindern ganzheitlich zu unterstützen.
Dass die Projekte erfolgreich sind, lässt sich mit Zahlen 
belegen: So liegt der Landkreis Biberach mit einer Ar-
beitslosenquote von nur 2,7 Prozent an der Spitze in Ba-
den-Württemberg. „Und trotz einer Fallzahlensteigerung 
von über 38 Prozent insbesondere aufgrund der Geflüch-
teten aus der Ukraine, konnten wir unsere Integrationsquo-
te in den vergangenen Jahren noch steigern“, so Amtslei-
ter Harald Lämmle,
Staatssekretärin Leonie Gebers zeigte sich beeindruckt von 
der Arbeit des Biberacher Jobcenters. Um mehr Menschen 
aus dem Bürgergeld-Bezug zu holen, sollte es, so der Rat 
aus dem Biberacher Jobcenter, flexiblere Regelungen bei 
Arbeitsgelegenheiten, vereinfachte Verfahren zur Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse und Anpassungen 
bei den Kosten der Unterkunft geben. 
Staatssekretärin Leonie Gebers stellte in Aussicht, dass 
es im Herbst einen neuen Gesetzentwurf zum Bürgergeld 
geben soll, der bereits verschiedene Änderungen vorsieht.
Landrat Mario Glaser lobte die Arbeit des Jobcenters: „Die 
vorgestellten Zahlen und Konzepte zeigen, dass unser Job-
center hervorragende Arbeit leistet. Besonders die rechts-
kreisübergreifende Zusammenarbeit und die innovativen 
Ansätze sind vorbildlich.“

Amtsleiter Harald Lämmle betonte abschließend die Not-
wendigkeit einer auskömmlichen und planbaren Finanzie-
rung, um die erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können. Mit 
den vorgestellten Konzepten und Vorschlägen sieht sich 
das Jobcenter Biberach gut gerüstet, um auch zukünftige 
Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu meistern.

Nachtführung mit dem Kreisforstamt  
Fledermäuse beobachten bei der 
internationalen „Batnight“
Das Kreisforstamt lädt für Freitag, 29. August 2025, im 
Rahmen der internationalen Fledermausnacht „Batnight“, 
zu einer Nachtführung ein. Die Führung findet in der Nähe 
von Wennedach statt. Interessierte können von 20 bis 22 
Uhr Fledermäuse bei ihrem Ausflug beobachten und ih-
ren Rufen lauschen. Die alljährliche internationale „Bat-
night“ am letzten vollständigen Augustwochenende möch-
te auf die Schutzbedürftigkeit der gefährdeten Säugetie-
re aufmerksam machen. In der natürlichen Umgebung der 
nachtaktiven Tiere werden spannende Einblicke und Fak-
ten vermittelt.
Die kostenlose Veranstaltung eignet sich für Familien mit 
Kindern ab acht Jahren. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer werden gebeten, auf Lichtquellen an Schuhen und Klei-
dung zu verzichten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
meldungen sind über die Veranstaltungsseite des Kreis-
fortsamts www.biberach.de/KreisforstamtVeranstaltungen 
möglich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmen-
den einen Link mit der genauen Position des Treffpunkts.

Wasserarmut in den Gewässern des  
Landkreises Biberach Landratsamt erlässt 
erneut Verbot zur Entnahme von Wasser 
aus Bächen, Flüssen und Seen vorerst bis 
zum 15. September 
Seit Ende Juni war es im Landkreis Biberach verboten, 
Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen. Nun 
hat das Landratsamt das Verbot nach kurzer Unterbre-
chung verlängert. Das neue Verbot gilt vorerst bis Mon-
tag, 15. September 2025. 
Das Verbot bestand zuvor von 24. Juni bis zum 15. Juli 
2025 und musste dann bis 5. August 2025 verlängert wer-
den. Nun zeigt sich, dass die im regenreicheren Juli ge-
wonnenen Reserven für die Bäche und Flüsse des Land-
kreises Biberach bereits wieder zuneige gehen. Die Was-
serstände waren zwar in der zweiten Julihälfte durch die 
ergiebigen Niederschläge auf ein normales Niveau gestie-
gen. Doch durch die aktuelle Trockenheit sind die Pegel-
stände folglich wieder überwiegend rückläufig. Aufgrund 
der Wettervorhersagen und Pegel-Prognosen rechnet das 
Landratsamt mit Niedrigwasser im gesamten Kreisgebiet. 
In vielen Gewässern wird der Wasserpegel in Kürze wie-
der kritisch niedrige Messwerte erreichen. Betroffen sind 
nicht nur die größeren Gewässer, sondern vor allem die 
kleineren Bäche. Durch den geringen Zufluss aus Flüssen 
und Bächen kommt es gerade in Weihern und Seen zu-
dem zu extremen Erwärmungen. Durch niedrige Wasser-
stände wird die Gewässerökologie beeinträchtig, Fische, 
Kleinlebewesen und Wasserpflanzen leiden unter anstei-
genden Gewässertemperaturen.
Das Landratsamt Biberach beschränkt deshalb erneut per 
Verfügung von Freitag 15. August 2025 an den sogenannten 
wasserrechtlichen Gemeingebrauch. Das bedeutet, dass es 
verboten ist, Wasser zu eigenen Zwecken mit Pumpen aus 
einem Bach oder See zu entnehmen. Eine Wasserentnah-
me im Rahmen des Gemeingebrauchs ist somit nur noch 
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durch das Schöpfen mit Handgefäßen zulässig. Das Land-
ratsamt legt Wert darauf, dass dieses Verbot auch dann gilt, 
wenn an den jeweiligen Entnahmestellen noch vermeint-
lich ausreichend Wasser vorhanden ist.
Die Allgemeinverfügung untersagt Entnahmen zunächst bis 
zum 15. September 2025. Bleibt es darüber hinaus weiter-
hin so trocken, wird die Verfügung verlängert. Das Landrat-
samt weist darauf hin, dass Zuwiderhandlungen mit Buß-
geldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden können.

Kinderwerkstatt  
„Mit Garn und Faden“ im Museumsdorf
Am Sonntag, 31. August findet im Museumsdorf Kürnbach 
die Kinderwerkstatt „Mit Garn und Faden“ statt. Von 10 bis 
16 Uhr können sich die jungen Besucherinnen und Besu-
cher auf Mitmachprogramme und Vorführungen rund um 
Handarbeit freuen. 
Spinnen, häkeln, stricken
Handarbeit und kreatives Arbeiten liegen voll im Trend und 
begeistern Jung und Alt. Bei der Kinderwerkstatt im Mu-
seumsdorf können die Kleinen daher gemeinsam mit der 
Spinnerin Gabriela Martini ihre eigenen Armbänder mit der 
Handspindel spinnen oder von erfahrenen Handarbeiterin-
nen lernen, wie man mit Häkel- und Stricknadel umgeht 
– Mitmachen und Ausprobieren sind hier ausdrücklich er-
laubt. Zusammen mit der Weberin wagen sich die jungen 
Besucherinnen und Besucher außerdem an den Webrah-
men, und bei Sabrina Reich versuchen sie sich am Schlau-
fenflechten. 
Historische Handarbeit kennenlernen
Neben den kreativen Mitmachprogrammen können die Be-
sucherinnen und Besucher der Klöpplerin, den Spinnerin-
nen des Kürnbacher Spinntreffs und den Occhi-Freunden 
Oberschwaben über die Schulter schauen. Dabei geht es 
nicht nur darum, historische Handarbeiten zu bestaunen, 
die Expertinnen erklären auch fachkundig, worauf es bei 
ihrer jeweiligen Technik ankommt. 
Nach getaner Arbeit können es sich die Gäste mit lecke-
ren Backwaren vom Museumsbäcker oder aus dem Dorf-
café gut gehen lassen.

Workshop zum Thema „Gemüse aus der  
Region – Fruchtgemüse“
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet einen 
Workshop zum Thema „Gemüse aus der Region – Frucht-
gemüse“ an.
Der Workshop findet am Mittwoch, 3. September 2025 von 
14 Uhr bis 17 Uhr in der Schulküche der B-EA, Bergerhau-
ser Straße 36, in Biberach statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 15 Euro pro Person.
Das regionale Angebot an Fruchtgemüse von A wie Auber-
gine bis Z wie Zucchini ist derzeit sehr groß. Im Kochkurs 
vermittelt B-EA-Referentin Ursula Liske Tipps und Tricks 
für die Verarbeitung und Lagerung sowie leckere Re-zep-
te, die gemeinsam gekocht und verkostet werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eine 
Schürze, ein Spültuch, Geschirrtücher und Vorratsbehäl-
ter mitzubringen.
Eine Anmeldung ist online unter www.biberach.de/anmel-
dung-landwirtschaftsamt bis Sonntag, 31. August 2025 
erforderlich.

22.Sonntag im Jahreskreis                Lesejahr C

31.08.25                   Evangelium: Lk 14,1.7–14 

Zeit genießen

Einfach nur da sein

Ausschau halten

Herz und Gedanken weiten

Gott spüren
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Pfarramt Unlingen, Fr. Bettina Bek,
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel. 07371/8013,  
E-Mail: kathpfarramt.unlingen@drs.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Amtsblatt: Fr. Monika Ruckh
E-Mail: monika.ruckh@drs.de
Erreichbar: Montag und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr
 
Kirchenpflege SE Bussen
Kirchgasse 1, Unlingen,
E-Mail: SE.Bussen@kpfl.drs.de, Tel.: 07371- 965 178
 
Pfarramt Dieterskirch, Fr. Bettina Bek
Sebastian-Sailer-Str. 2, Tel. 07374/747
E-Mail: kathpfarramt.dieterskirch@drs.de
Öffnungszeiten: jeden 2. u. 4. Donnerstag im Monat 
9-11 Uhr
 
Pfarramt Uttenweiler und Offingen, Fr. Gabi Pfleghar
Kirchweg 12, Tel. 07374/580, Fax 07374/1270
E-Mail: kathpfarramt.uttenweiler@drs.de
Öffnungszeiten: Dienstag, 09.30 - 11.30,
Donnerstag, 17.00 - 18.00, Freitag, 10.00 - 11.30
 
Wallfahrtspfarramt Offingen, Fr. Stefanie Fürst
Ortsstr. 25, Tel. 07374/765, Fax 07374/914218
E-Mail: wallfahrt.bussen@drs.de
Öffnungszeiten: Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
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Pater Alfred Tönnis (leitender Pfarrer)
Oblatenkloster, Kirchgasse 1, Unlingen (Pfarrhaus)
Mobil 0172/3084848, E-Mail: pateralfred@t-online.de
 
Pfarrer Uwe Grau
Tel. 07374/580 oder 9204853, mobil 0171/2802923 
(wichtig: Erstkontakt bei Sterbefall)
E-Mail: uwe.grau@drs.de
Sprechstunde bei Pfarrer Grau nach Vereinbarung
 
Pastoralreferentin Sr. Marietta Jenicek
Pastorale Mitarbeiterin Sr. Maritta Rapp
Konvent San Damiano, Hallstr. 9, Dietelhofen (Pfarrhaus)
Tel. 07374/9203770,
E-Mail: marietta.jenicek@drs.de, maritta.rapp@drs.de
 
Pastoralreferent Wolfgang Holl
Kirchweg 12, Uttenweiler (Pfarrhaus)
Tel. 07374/ 9147043, E-Mail: wolfgang.holl@drs.de
 
Kath.Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen
Leitung Frau Mößlang
Klostermauerweg 4, Tel.: 07371 8516
E-Mail: UnterDemStorchennest.Unlingen@kiga.drs.de

Webseite: www.seelsorgeeinheit-bussen.de

GOTTESDIENSTZEITEN 
FÜR ALLE GEMEINDEN

Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit
Bussenkirche in der Sommerzeit:
Jeden Samstag um 10.45 Uhr, nach der Wallfahrtsmesse.
Beichtgespräche sind außerhalb dieser Zeiten immer mög-
lich. Wenden Sie sich dafür bitte direkt an Pater Alfred oder 
Pfarrer Grau.
Seelsorgegespräche sind ebenso bei PR Sr. Marietta Je-
nicek, PM Sr. Maritta Rapp und PR Wolfgang Holl möglich. 
Sie können dafür direkt kontaktiert werden.

Sonntag, 31. August - 21. Sonntag im Jahreskreis
10.00  Hl. Messe
Freitag, 05. September
19.00    Rosenkranz

Dienstag, 02. September
18.00   Rosenkranz

Donnerstag, 04. September
08.25   Rosenkranz
09.00   Hl. Messe
Sonntag, 07. September – 22. Sonntag im Jahreskreis
09.25   Rosenkranz
10.00   Hl. Messe, für † Manfred Schweda und † Hildegard 
und Gerhard Schweda

Sonntag, 31. August - 21. Sonntag im Jahreskreis
08.30   Hl. Messe
Dienstag, 02. September
08.00   Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten
08.30   Hl. Messe
Sonntag, 07. September - 22. Sonntag im Jahreskreis
10.00   Wortgottesfeier

Montag, 01. September
18.00   Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten
18.30   Hl. Messe
Sonntag, 07. September – 22. Sonntag im Jahreskreis
09.25   Rosenkranz
10.00   Hl. Messe, für † Josef Buck und Angehörige

Freitag, 29. August – Enthauptung Johannes d. Täufers
17.00   Rosenkranz in der Klosterkapelle
Sonntag, 31. August - 21. Sonntag im Jahreskreis
10.00   Hl. Messe, für † Rudolf App
18.00   Maria Immaculata Rosenkranz für die Pfarrgemein-
de in der Kapelle
Montag, 01. September
17.00   Rosenkranz in der Klosterkapelle
Dienstag, 02. September
19.00   Friedensgebet
Mittwoch, 03. September – Hl. Gregor d. Große
09.00   Hl. Messe
18.00   Rosenkranz in der Klosterkapelle
Freitag, 05. September
14.00   – 17.00 Stille Eucharistische Anbetung in der Klos-

terkapelle
18.30   Rosenkranz
19.00   Hl. Messe, für † Irmgard Geiselhart und Angehörige
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Sonntag, 07. September – 22. Sonntag im Jahreskreis
08.30   Hl. Messe
18.00   Rosenkranz

Samstag, 30. August
10.00   Hl. Messe
10.45   Beichte
16.30   Segenszeit
Sonntag, 31. August
10.00   Hl. Messe
15.00   Segenszeit im Hl. Jahr

Kirchliche Nachrichten Allgemein

Offingen: Wallfahrt auf dem Schöpfungsweg
Am Sonntag, 14.09.25 wird auf dem Schöpfungsweg zur 
Bussenkirche gepilgert. An den einzelnen Stationen gibt 
es Impulse und Anregungen zum Lebensweg von Maria. 
Sie kann uns ermutigen für unseren eigenen Lebensweg 
Vertrauen und Kraft zu schöpfen. Das Motto der Wallfahrt: 
„Maria als Weggefährtin entdecken.“
Start ist um 7.00 Uhr am Bussenparkplatz. Angekommen 
auf dem Bussen gibt es im Bussenheim eine Stärkung bei 
Kaffee oder Tee und dem mitgebrachten Vesper. Um 10.00 
Uhr ist der Abschluss mit dem Festgottesdienst in der Bus-
senkirche am Fest Kreuzerhöhung und Mariä Schmerzen.
Weitere Infos gibt es bei Sr. Maritta Rapp.
 
Bussenkirche: Segen zum Neuanfang
Ob Schulbeginn, Neuanfang im Betrieb oder Studium, im 
Kindergarten oder in einer neuen Lebensphase: Segen kann 
man immer brauchen. Im familienfreundlichen Gottesdienst 
am 21.09.25 um 10 Uhr in der Bussenkirche kann jede und 
jeder einen persönlichen Segen zu empfangen.

Plötzlich Allein!!! – Trauergruppe für jung Verwitwete – 
Start am 01. Oktober 2025
Der Tod eines Partners oder einer Partnerin trifft mitten ins 
Leben – besonders, wenn er in einer frühen Phase des Le-
bens eintritt. Für jung Verwitwete im Alter zwischen 30 und 
55 Jahren bietet die Kontaktstelle Trauer von Caritas Bibe-
rach-Saulgau und Dekanat Biberach eine Trauergruppe an.
Die Gesprächsgruppe bietet einen geschützten Raum für 
die eigene Trauer und eröffnet Möglichkeiten, Verständ-
nis und Unterstützung mit anderen Betroffenen zu erfah-
ren. Die ersten beiden Treffen am 1. Oktober 2025 und 5. 
November 2025 dienen als Schnupperangebot. Anschlie-
ßend wird die Trauergruppe als feste, geschlossene Grup-
pe bis Juli 2026 weiterlaufen und sich einmal im Monat 
mittwochabends von 19:00 bis 20:30 Uhr im Alfons-Au-
er-Haus, Kolpingstr. 43, 88400 Biberach treffen. Das An-
gebot ist unabhängig von Konfession und Weltanschauung 
– alle Betroffenen sind willkommen. Anmeldung bis spä-
testens 29. September 2025 bei Caritas Biberach – Hos-
piz und Trauer. E-Mail: bcs-hia@caritas-dicvrs.de  Telefon: 
07351 80 95 190

Weitere Angebote der Kontaktstelle Trauer von Caritas und 
Dekanate Biberach-Saulgau und finden Sie unter: 
dekanat-biberach.drs.de

Tagesfahrt zu „radio horeb“ nach 
Balderschwang am Donnerstag, 
18.9.2025
Die ehrenamtlichen Radio-Horeb-Mit-

arbeiter vom „Team Deutschland“, Team Ulm, laden zusam-
men mit dem Radio-Horeb-Team Balderschwang Interes-
sierte aus unserer SE/PG ein, den Radiosender „radio ho-
reb“ kennenzulernen und zu besuchen. Das Programm in 
Balderschwang beginnt mit der Hl. Messe um 9 Uhr. Da-
nach weitere Angebote wie Studio Führung, Angebot zum 
Mittagessen, Möglichkeit zur Anbetung, kleine Wanderun-
gen und weitere Angebote. Abfahrtsort 5.45 Uhr Ulm-Un-
terweiler Tannenweg 30, 6.00 Uhr Erbach REWE Parkplatz, 
6.20 Uhr Laupheim Süd P&R B30, 6.45 Uhr B30 Biberach 
Jordanbad P&R, 7.10 Uhr Ochsenhausen Bäckerei Grie-
ser (Bushaltestelle), 7.25 Uhr Oberopfingen B312/A7 bei 
Liebherr. Rückfahrt ca. 17 Uhr, Ankunft in Unterweiler ca. 
19.45 Uhr, an den anderen Haltestellen entsprechend vor-
her. Fahrtkosten 30 € Doppeldeckerbus, Anmeldung un-
ter Telefon 07356 3128 oder 07347 2551, E-Mail: helga.
hecht@gmx.net
rh Team Deutschland für das Team Ulm Reinhold Rommel

Abend der Räte am 24.September in Schemmerhofen
Unterstützung und Qualifizierung für alle neuen KGRs
Der Abend der Räte ist ein Angebot der Dekanate Biber-
ach und Saulgau zur Befähigung und Stärkung der neu-
gewählten KGR-Mitglieder für ihr wertvolles Amt.  Ziel des 
Abends ist es, den neuen KGRs das nötige Rüstzeug zu 
geben, um miteinander konstruktiv zusammenzuarbeiten, 
Beteiligung zu ermöglichen und gemeinsam die anstehen-
den Herausforderungen in guter Weise angehen zu können. 
Außerdem gibt es einen „Markt der Möglichkeiten“ mit Ver-
tretern der Einrichtungen und Dienste im Dekanat, die die 
KGRs vor Ort ergänzen und unterstützen.
Der nächste Abend der Räte findet am 24.9.2025 im Ge-
meindehaus Schemmerhofen statt. Uhrzeit: 19.00-22.00 
Uhr. Referenten sind Dekan Stefan Ruf und die Dekanats-
referenten Robert Gerner und Björn Held.
Anmeldung an die Dekanatsgeschäftsstelle unter dekanat- 
bibrach@drs.de oder telefonisch unter 07351/8095400.

Biberacher Weg neue Konzeption ab Herbst  
2025: „Demenzpartnerschulung mit Kurs 
Demenz – Wissen für Zuhause“ kombiniert
Am Montag, den 13. Oktober 2025 von 17:30 
bis 21 Uhr startet in der Tagespflege Stadtgra-
ben in Riedlingen der modifizierte „Biberacher 

Weg“ mit der Demenzpartnerschulung und dem Demenz-
parcour zum Verständnis einer Demenz.  Weiter gehts dann 
mit der Vertiefung ab Februar 2026 mit 8 Terminen im um-
fassenden Modul 1 „Demenz – Wissen für Zuhause“. Der 
Kurs erfüllt die 40 Unterrichtseinheiten, die im Rahmen der 
UstA VO gefordert werden.
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreu-
en, zu pflegen und zu aktivieren, ist für Angehörige, eh-
renamtlich Engagierte und Fachkräfte eine Herausforde-
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rung. Deswegen bieten verschiedene Institutionen inner-
halb des Netzwerks Demenz im Landkreis Biberach ge-
meinsam diesen Kurs an. Der Inhalt des Kurses beinhaltet 
Informationen zum Krankheitsverlauf, zu den Leistungen 
der Pflegekassen, zum Umgang und zur Alltagsbegleitung 
sowie zum Betreuungsrecht. Die Dozenten sind Fachleute 
mit langjähriger Erfahrung.
Alle Teilnehmende erhalten am Ende des Kurses eine Teil-
nahmebestätigung. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, 
die Kosten werden von den Pflegekassen übernommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei 
Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau per E-Mail: 
bcs-hia@caritas-dicvrs. oder 07351 8095190. Weitere In-
formationen unter: www.netzwerk-demenz-bc.de

Demenz Partner Schulung 
2025 im Landkreis Biberach
Demenz geht uns alle an! Men-
schen mit Demenz begegnet 
man nicht nur in der Familie, 

sondern vielfach im Alltag, in der Nachbarschaft und auch 
am Arbeitsplatz.
Die Referentin, Monika Adolph ist Pflegedienstleitung und 
Demenzberaterin, sie vermittelt in diesem 90- minütigen 
Kurs was Demenzerkrankungen sind, welche Einschrän-
kungen mit der Erkrankung einhergehen und wie sich das 
Leben der Erkrankten und ihrer Familie verändert. Sie er-
halten Tipps und Hinweise zum Umgang und zur Kommu-
nikation mit Menschen mit Demenz. Sie lernen Wege ken-
nen, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu 
unterstützen. Folgende Demenzpartnerschulungen werden 
im Landkreis Biberach vom Netzwerk Demenz angeboten:
18. September 2025 16:00-18:00 Uhr
Museum Kürnbach – Tanzsaal, 
Griesweg 30, 88427 Bad Schussenried
15. Oktober 2025 18:00 - 20:00 Uhr
Begegnungskaffee Laupheim, 
Mittelstr. 49, 88471 Laupheim
Weitere Infos und Anmeldung: Daniela Wiedemann, bcs-
hia@caritas-dicvrs.de oder 07351 809519 www.netz-
werk-demenz-bc.de weitere Online-Seminar oder nutzen 
E-Learning-Angebote: www.demenz-partner.de/

Diözesanwallfahrt zu Bruder 
Klaus nach Flüeli (Schweiz) am Sa 
8. – So 9.11.2025

Herzliche Einladung an alle Interessierten zur Buswallfahrt.
Kosten: € 235,- für VKL-Mitglieder, € 250,- für Nicht-Mit-
glieder, € 135,- für Kinder und Studenten. Zuschlag für ein 
Einzelzimmer: € 80,-.
Im Preis enthalten sind Busfahrt, eine Übernachtung in gu-
ten Hotels, alle Mahlzeiten von Samstagmittag bis Sonn-
tagmittag und jeweils ein Getränk zum Essen. Die Ab-
fahrtsorte und -zeiten werden nach Anmeldeschluss be-
kannt gegeben.
Anmeldung bis 2.10.2025 bei: Verband Katholisches Land-
volk, Tel: 0711 9791 4580, E-Mail: vkl@landvolk.de,
 www.landvolk.de.

Wochenspruch
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade. 1. Petrus 5, 5b

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 31.08.2025
10:45 Uhr Familiengottesdienst im Gerhard-Berner-Haus 
in Ertingen (Kaiser)
 
Sonntag, 07.09.2025
09:30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche in Pflummern 
(Kaiser)
 
Einladung zum Mitsingen
Die Riedlinger Kantorei führt am 14.12.2025 am 3. Advent 
zusammen mit Solisten und einem Projektorchester den 
Weihnachtsteil und das Halleluja aus Georg Friedrich Hän-
dels „Messiah“ in Dürmentingen auf.
Sie möchten mitmachen? Dann melden Sie sich gerne 
bei unserer Bezirkskantorin, Saskia Eger, oder kommen 
Sie einfach ab dem 16.09.2025 zu den Proben dazu. Die-
se sind immer dienstags abends um 20 Uhr im Johan-
nes-Zwick-Haus in Riedlingen.
 
Unsere Kirchengemeinde finden Sie auch auf
Instagram unter evangelischriedlingen und auf
Facebook unter Evangelisch Riedlingen

Bildung und ErziehungBildung und Erziehung

Dank an den Elternbeirat des Kindergarten Wiesen-
kinder
Die Leitung und das Kollegium des Kindergarten Wiesen-
kinder bedankt sich herzlich beim Elternbeirat für die en-
gagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kinder-
gartenjahr 2024/2025.
Der Einsatz des Elternbeirats – sei es bei Veranstaltungen, 
bei der Unterstützung von Projekten oder im konstruktiven 
Austausch – hat maßgeblich zum positiven Kindergarten-
klima beigetragen. Besonders hervorheben möchten wir 
die Organisation des Sommerfestes und die Unterstützung 
bei der Kindergartenweiterentwicklung.
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Wir schätzen das große Engagement und die Bereitschaft 
zur Mitgestaltung sehr und Danken für die gute Zusam-
menarbeit.
Heike Gebhart und das Team Wiesenkinder

Sommerferienprogramm  
beim DRK und JRK Riedlingen
Für alle Kinder und Jugendlichen ab 6 Jahren bieten wir 
unser Sommerferienprogramm an.
 Wann: Sa. 13.09.25 von 9.00 – 12.30 Uhr
Wo: DRK-Zentrum Riedlingen, Zwiefalter Str. 66
Was: Einblick in die Arbeit und Ausrüstung des DRK, der 
Rettungshundestaffel und des Jugendrotkreuzes, Spiel, 
Spaß und praktische Übungen
Kosten: keine
Anmeldung: per Mail bis 31.8.25 an info@drk-riedlingen.de
 Wir freuen uns auf euch.
 

Freiwillige Feuerwehr
Göffingen

Die nächste Gesamtübung der Feuerwehren Unlingen 
und Göffingen findet am Montag, den 01.09.2025 im statt.
Wir treffen uns um 20:00 Uhr im Gerätehaus Unlingen.
Wir bitten um pünktliche und vollzählige Teilnahme.
Die Kommandanten

Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben!
Das ist das Motto des Jahresausflug der Unlinger Frau-
en und gerne auch  Männer am Dienstag, 09.09.2025
Unser ZIEL ist die Wallfahrtskirche Maria Steinbach 
und die Rapunzelwelt in Legau
Voraussichtliches Programm:
08.45 Abfahrt in Unlingen bei der KSK
Wir besuchen die Wallfahrtskirche Maria  Steinbach und 
erhalten dort eine Führung.
Nach dem Mittagessen in Legau besuchen wir die Rapun-
zelwelt mit Führung und haben anschließend freie Zeit zur 
Verfügung  um die verschiedenen Angebote zu besichti-
gen und in Anspruch zu nehmen.
Gegen 16.30 Uhr ist die Rückfahrt nach Rindenmoos in 
den Landgasthof  Pfanne geplant.
Um 19.00 Uhr Rückfahrt nach Unlingen
Wir laden alle Interessierten ein –gerne auch Männer-  mit 
uns einen angenehmen und interessanten Tag zu verbrin-
gen.
Anmeldung bis spätestens 01.09.2025
bei Adelinde Fuchsloch, Tel. 07371 /3789

Annafest 2025
Am letzten Juli Wochenende veranstaltete der Musikverein 
Unlingen e.V. das traditionelle Annafest. Der Verein kann 
auf ein gelungenes Festwochenende mit zahlreichen Be-
suchern zurückblicken.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die wiederum zum 
Gelingen des diesjährigen Annafestes beigetragen haben. 
Bei der Gemeinde Unlingen und allen Firmen und Eigentü-
mern für das Überlassen des Festplatzes und ihrer Grund-
stücke während dem Annafest, bei den örtlichen Feuerweh-
ren für die Übernahme der Zeltwache und für alle Kuchen-, 
Sach- und Geldspenden sowie allen Firmen und Werbe-
partnern, die uns unterstützt haben. Ein großer Dank gilt 
allen Helferinnen und Helfer für ihren großartigen Einsatz 
mit dem sie zum Gelingen des Annafests 2025 beigetra-
gen haben. Bedanken möchten wir uns auch bei allen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern der Gesamtgemeinde Unlin-
gen und den Gästen aus Nah und Fern, für den Besuch 
auf dem diesjährigen Annafest.
Wir freuen uns Sie im nächsten Jahr wieder beim Annafest 
begrüßen zu dürfen.
Musikverein Unlingen e.V.
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Einladung zum Jahresausflug für Jung und Alt
Am Samstag, den 04.10.2025 starten wir um 8.00 Uhr an 
der Bushaltestelle bei der Kreissparkasse in Unlingen. Zu-
steigemöglichkeiten gibt es auch in Riedlingen. Die Rück-
kehr wird gegen 20.00 Uhr sein.
Unser 1. Halt wird der Flughafen in Friedrichshafen sein. 
Hier gibt es die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen, und sich in einer Führung die Abfertigungsbe-
reiche, Start- und Landebahn und die Flughafenfeuerwehr 
anzusehen. Anschließend geht es weiter zum Hopfengut 
in Tettnang, wo wir ab ca. 12.00 Uhr Mittagessen werden. 
Danach wird es eine Führung im Hopfenmuseum mit Ver-
köstigung von 3 Bieren geben.
Zum Abschluss fahren wir dann noch nach Lindau, wo wir 
den Tag bei einem Stadtbummel, Eis oder Kaffee ausklin-
gen lassen. Rückfahrt erfolgt um ca. 18.30 Uhr.
Gerne können auch Nichtmitglieder teilnehmen.
Der Preis ist abhängig von der Teilnehmerzahl und wird 
noch bekanntgegeben.
Anmeldungen bitte spätestens bis zum 20.09.2025 an 
Email vorstand@narrrenzunft-unlingen.de. Gerne könnt 
Ihr Euch auch über Eure Abteilungsleiter anmelden.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch.
Die Vorstandschaft

Liebe Dietelhofer- und Uigendorfer Seniorinnen und 
Senioren
Am Dienstag, den 02. September 2025 findet um 17.00 Uhr 
bei der Fischerhütte am Uigendorfer-Weiher unser „Som-
mer-Grillfest“ statt.
Bei leckeren Grillsachen, guten Getränken, Gesang und 
netter Unterhaltung möchten wir vergnügliche Stunden in 
geselliger Gemeinschaft verbringen. Hierzu laden wir alle 
Dietelhofer - und Uigendorfer Senioren und Seniorinnen im 
Namen der Seniorengruppenleitungen recht herzlich ein.
Wir freuen uns über euer Kommen.

Abteilung Fußball 
Ergebnisse:
Freundschaftsspiele:
Frauen:
SGM Fulgenstadt I/Renhardsweiler II - 
SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler II    1:1

Tor: Leonie Schneider
SV Bergatreute II - 

SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler II    4:2
Tore: Benita Reiter, Evelyn Ott
SV Bergatreute I - 
SGM SV Uttenweiler/SV Unlingen    3:2
Tore: Maria Rueß, Theresa Ege
SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler II  - 
TSV Kohlberg   9:2
Tore: 4x Marina Bendel, 3x Lara Hepp, Melissa Kocher, 
Jana Blersch
FC Blau-Weiß Bellamont II - 
SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler II    2:1
Tor: Benita Knolmajer
FC Blau-Weiß Bellamont I - 
SGM SV Uttenweiler/SV Unlingen    0:1
Tor: Maria Rueß

Herren Bezirkspokal:
SGM SV Schmeien/SV Sigmaringen II/
FC Laiz II - SGM Daugendorf/Unlingen    7.6.n.E
Tore: Nils Steinhauser, Johann Föhr
Sonntag 24.08.25:
Herren:
FC Ostrach - SGM Daugendorf/Unlingen    8:1
Tor: Felix Ries

Vorschau:
Sonntag 31.08.25:
Frauen Freunschaftsspiel:
SGM Baltringen II/Mietingen II - SGM SV Unlingen/SV
Uttenweiler II 
Spielbeginn 11:00 Uhr
SGM Baltringen II/Mietingen I  - SGM SV Uttenweiler/SV 
Unlingen
Spielbeginn 13:00 Uhr
Herren-Reserve:
SGM Daugendorf/Unlingen - FC Mengen 
Spielbeginn 13:15 Uhr in Daugendorf
Herren:
SGM Daugendorf/Unlingen - FC Mengen II
Spielbeginn 15:00 Uhr in Daugendorf

Abteilung Turnen
Beginn der Übungsstunden 
nach den Ferien
Auch die Abteilung Turnen macht Pause und 
startet nach den Sommerferien  wieder mit 
folgenden Turngruppen:

KINDERTURNGRUPPEN
Eltern-Kind-Turnen:     24.09.2025
Gruppe 1       15:30 – 16:45 Uhr
Gruppe 2       17:00 – 18:15 Uhr
Vorschulturnen:
Gruppe A      23.09.2025
Gruppe B       30.09.2025
PowerKids:  19.09.2025
Mädchen-Sport-Gruppe:  voraussichtlich 01.10.2025

ERWACHSENENTURNGRUPPEN
Frauenfitness:  15.09.2025

Gesundheitssport f. Frauen:  17.09.2025
Fit und Fun für Jedermann: 15.09.2025
Aktiv und Fit Ü 60:       22.09.2025
Senioren Aktiv:       15.09.2025
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Wir würden uns freuen, wenn wir unsere bisherigen Tur-
ner/innen auch im neuen Schuljahr wieder in den Kin-
der-/ und Erwachsenenturnstunden begrüßen dürfen. 
Mit der Mitgliedschaft im Verein dürfen sämtliche Mit-
glieder kostenlos diese Angebote wahrnehmen.

Hier die Dauersportangebote im Überblick:  
(nähere Infos hierzu finden Sie auch auf der Homepage des 
SV Unlingen - www.sv-unlingen.de)

KINDER und JUGENDLICHE:

Eltern-Kind-Turnen (2,5 Jahre bis 4,5 Jahre)
Erster Kurs: mittwochs von 15.30 – 16.45 Uhr
Zweiter Kurs: mittwochs von 17.00 – 18:15 Uhr
ÜL Jana Reichel - Gemeindehalle
 
Vorschulturnen (4,5 Jahre bis zur Einschulung)
dienstags von 16.25 – 17.25 Uhr
2 Gruppen im wöchentlichen Wechsel
ÜL Gabi Hägele - Gemeindehalle
 
PowerKids (NEU) (1. - 3. Klasse)
freitags von 14.15 – 15.30 Uhr
ÜL Marina Schlaucher - Gemeindehalle
 
Mädchensportgruppe (4. - 8. Klasse)
mittwochs von 18.15 – 19.15 Uhr 
ÜL Jasmin Früh - Gemeindehalle
 
ERWACHSENE
 
Aktiv und Fit Ü 60
montags von 13.30 – 14.30 Uhr
ÜL Brigitte Winkler - Gemeindehalle
 
Senioren Aktiv
montags von 14:45 – 16.00 Uhr
ÜL Claudia Selig - Sportheim
 
Frauenfitness
montags von 19.15 – 20.15 Uhr
ÜL Elvira Tritschler-Schelkle - Turnhalle
 
Fit und Fun für Jedermann
montags von 20.15 – 21.15 Uhr
ÜL Hilde Sprißler - Turnhalle
 
Gesundheitssport für Frauen
mittwochs von 19.30 – 20.45 Uhr
ÜL Adelinde Kauer - Turnhalle

Nordic Walking
dienstags um 19.00 Uhr (ganzjährig)
ÜL Hilde Sprißler 
Treffpunkt am Sportheim

Abteilung Volleyball 
Mit Spiel und Spaß zum Volleyball
Für alle Kinder der 1. bis 3. Klasse bieten wir 
ab Dienstag, 30.09.25 eine abwechslungsrei-
che Ballspielstunde an.
Mit viel Bewegung, Teamspielen und ver-

schiedenen Bällen werden die Kinder spielerisch und al-
tersgerecht an die Grundlagen des Volleyballs herange-
führt. Der Spaß an der Bewegung steht dabei immer im 
Vordergrund.

Anmeldung über mayersabine05@gmx.de

Fit durch den 
HERBST 
starte jetzt durch!

Die beiden Kurse bieten dir mit der erfahrenen Trainerin 
Karin Glück seit über 10 Jahren die perfekte Möglichkeit, 
aktiv zu werden. Komm am 19. September 2025 zum kos-
tenlosen Schnuppertraining vorbei und mach mit!

Das Ganzkörper - Workout für alle! Ein abwechslungsrei-
ches Training zur Straffung und Kräftigung deiner Musku-
latur – von Bauch, Beine, Po bis Rücken wird jeder Mus-
kel trainiert. Konditionsübungen und gute Musik sorgen 
für noch mehr Spaß in der Gruppe. Egal ob jung oder alt, 
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Anfänger oder Fortgeschrittene – alle sind willkommen. 
Starte jetzt!
Freitags 17:00 – 17:45 Uhr
Mitglieder: 55 € Nichtmitglieder: 60 €

Dein Power-Workout mit Spaßfaktor! TosoX ist ein dyna-
misches Ganzkörpertraining aus Kampfsport- und Aero-
bicelementen ohne Körperkontakt, das Muskeln, Konditi-
on, Koordination, Flexibilität und Balance stärkt. Egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittene: Jeder trainiert auf seinem 
Level. Trau dich, du wirst es lieben!
Freitags 18:00 – 19:00 Uhr
Mitglieder: 70 € Nichtmitglieder: 80 €
-------------------------------------------------------------------
Beginn 19. September 2025 - 10 Kurse + 1 Schnupper-
training
Ein späterer Einstieg ist nach Absprache möglich
Turnhalle Dieterskirch, Mühlbachstraße 9, Dieterskirch
------------------------------------------------------------------
Anmeldung bei: Dietlinde Dom-Miehle, Tel.: 0176 / 789 831 
00, kurse@sf-bussen.de Zu den Schnupperstunden kannst 
du einfach so ohne Anmeldung vorbeikommen.

SGM Gutenzell/ Schönebürg -
SGM SV Uttenw./Spfr Bussen  3:2(1:1)
Die SGM verliert das erste Punktspiel der Saison unglück-
lich bei der SGM Gutenzell.
Die Jungs der SGM hatten sich vor der Partie einiges vor-
genommen und starteten druckvoll in die Begegnung. Die 
erste Viertelstunde wurden die Gastgeber gehörig unter 
Druck gesetzt und man konnte sich durch gutes Kombina-
tionsspiel gefährlich dem gegnerischen Tor nähern. Aller-
dings konnte man kein Kapital daraus schlagen und durch 
zunehmende Ungenauigkeiten im Aufbauspiel der SGM ka-
men auch die Hausherren besser ins Spiel. In der 26. Spiel-
minute gingen die Gastgeber dann durch einen sehens-
werten Schuss aus 16 Metern in Führung. Unsere SGM 
zeigte aber Moral und glich in der 32. Minute durch Pat-
rick Blersch aus. Bis zum Halbzeitpfif sahen die Zuschau-
er in der „Graf Ignaz Arena“ in Gutenzell dann eine ausge-
glichene Partie ohne große Torraumszenen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm dann unsere SGM wie-
der das Ruder und zeigte einige gut vorgetragene Angrif-
fe. Man konnte sich allerdings nicht dafür belohnen und so 
waren es dann die Gastgeber, welche durch einen Doppel-
schlag in der 70. Minute mit 3:1 in Führung gingen. Danach 
war die Moral der Mannschaft um Trainer Armin Pfender 
gebrochen und es war kaum noch Gegenwehr der SGM 
zu vernehmen. In der 85. Minute traf dann Patrick Blersch 
etwas überraschend zum 3:2 Anschluss. Nach dem ein 
SGM Eckball zu kurz von den Gastgebern geklärt wurde, 
traf der SGM Kapitän sehenswert aus 16 Metern. Bis zum 
Schlusspfiff konnte man allerdings nicht wirklich gefähr-
lich werden und somit blieb es beim 3:2 für die Hausherren
Die Reserve verlor ihr Spiel im Vorfeld mit 5:1. Erfolgrei-
cher SGM Torschütze war Jonas Schrodi.Nächsten Sonn-
tag steht dann das erste Heimspiel der Saison an. Spiel-
beginn in Uttenweiler ist um 13.15 Uhr. Die Reserve spiel 
bereits um 11.30 Uhr

Tabata/Bauch-Beine-Po-Mix
Der kurze und intensive Wechsel von Belastung und Er-
holung beim Tabata Training regt die Fettverbrennung an 

und wirkt somit Figur formend. Auch werden gezielt Bauch, 
Beine und Po trainiert mit Schwerpunkt Kräftigung, Straf-
fung, Dehnung der Muskulatur. Dieser impulsive Mix aus 
Be- und Entlastung eignet sich sowohl für Sporteinsteiger 
als auch Athleten, für alle, die Körperfett reduzieren und 
ihre allgemeine Ausdauer verbessern möchten.
Leitung: Christine Selg,
Sport- und Gymnastiklehrerin, ZUMBA®-Trainerin
Beginn: Dienstag, 23.09.2025
Zeit: 18:00-19:00 Uhr
Dauer: 10-mal
Ort: Turnhalle Dieterskirch
Gebühr: Mitglieder 80€
Nichtmitglieder 85€
Gesetzliche Krankenversicherungen unterstützen ihre Ver-
sicherten, indem sie ihnen einen Teil der Gebühren
erstatten.

Babys in Bewegung- Mit allen Sinnen
Für eine gute Entwicklung sollten Kinder aktiv und liebevoll 
unterstützt, sowie Motorik und Wahrnehmung, Körperge-
fühl und Gleichgewicht gefördert werden. Im Kurs gibt es 
Tipps und Anregungen, wie die Bewegungsentwicklung des 
Kindes durch abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungs-
ideen kennengelernt und im Alltag gefördert werden kann.
Zielgruppe: Babys im Alter zwischen 4 und 9 Monaten
Kosten: Mitglieder 80 €, Nichtmitglieder 100 €
Kursstart: Mittwoch, 17.09.2025 Turnhalle Dieterskirch, 
Vereinsraum
Kursdauer: 10 Termine jeweils 10 bis 11:30 Uhr
Weitere Infos und Anmeldung bei: 
Dietlinde Dom-Miehle 073741627
Christina Miehle 015902166215

Demenzpartnerschulung mit Kurs Demenz 
– Wissen für Zuhause“ kombiniert
Am Montag, den 13. Oktober 2025 von 17:30 bis 21 Uhr 
startet in der Tagespflege Stadtgraben in Riedlingen der 
modifizierte „Biberacher Weg“ mit der Demenzpartner-
schulung und dem Demenzparcour zum Verständnis einer 
Demenz.  Weiter gehts dann mit der Vertiefung ab Februar 
2026 mit 8 Terminen im umfassenden Modul 1 „Demenz – 
Wissen für Zuhause“. Der Kurs erfüllt die 40 Unterrichts-
einheiten, die im Rahmen der UstA VO gefordert werden.
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreu-
en, zu pflegen und zu aktivieren, ist für Angehörige, eh-
renamtlich Engagierte und Fachkräfte eine Herausforde-
rung. Deswegen bieten verschiedene Institutionen inner-
halb des Netzwerks Demenz im Landkreis Biberach ge-
meinsam diesen Kurs an. Der Inhalt des Kurses beinhaltet 
Informationen zum Krankheitsverlauf, zu den Leistungen 
der Pflegekassen, zum Umgang und zur Alltagsbegleitung 
sowie zum Betreuungsrecht. Die Dozenten sind Fachleute 
mit langjähriger Erfahrung.
Alle Teilnehmende erhalten am Ende des Kurses eine Teil-
nahmebestätigung. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, 
die Kosten werden von den Pflegekassen übernommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei 
Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau per E-Mail: 
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bcs-hia@caritas-dicvrs. oder 07351 8095190. Weitere In-
formationen unter: www.netzwerk-demenz-bc.de

Informationen zum Schulbeginn an der  
Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 15.09.2025 an der 
Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule. Die Schulleitung 
begrüßt alle Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und 
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule so-
wie alle Eltern nach den Sommerferien und wünscht einen 
guten und erfolgreichen Start in das Schuljahr 2025/2026.
Bitte beachten Sie folgende Informationen:
-	� Alle Schülerinnen und Schüler (bis auf die Klassen 1, 

Grundschulförderklasse und Lerngruppen 5) beginnen 
am Montag, 15.09. um 08:30 Uhr. Der Unterricht endet 
am ersten Schultag um 11:50 Uhr.

-	� Der Unterricht nach Stundenplan findet ab Dienstag, 
16.09. statt, der Nachmittagsunterricht startet ab der 
zweiten Schulwoche.

-	� Die Mensa nimmt ihren Betrieb ab 16.09. auf. Das Essen 
bestellen Sie wie gewohnt über den MensaMax.

-	� Am Dienstag, 16.09. werden die Schülerinnen und Schü-
ler der Lerngruppe 5, um 8:30 Uhr in der Aula der Jo-
seph-Christian-Gemeinschaftsschule aufgenommen und 
begrüßt.

-	� Die Begrüßungsfeier für die Grundschulförderklasse fin-
det am Mittwoch, 17.09.um 9:00 Uhr in den Räumlich-
keiten der Grundschulförderklasse statt.

-	� Am Donnerstag, 18.09. findet die Einschulungsfeier für 
alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Klasse 1 
und der Sprachförderklasse statt:

	 •  �1a und VKL1 am 18.09. um 8:30 Uhr im Richard-Hohly-
Saal im Grundschulgebäude

	 •  1b am 18.09. um 9:30 Uhr im Richard-Hohly-Saal im 
Grundschulgebäude
	 •  �1c am 18.09. um 8:30 Uhr im Johannes-Zwick-Haus, 

Goldbronnenstr. 1
	 •  �1d am 18.09. um 9:30 Uhr im Johannes-Zwick-Haus, 

Goldbronnenstr. 1
Kontakt:	 Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule
	 Gemeinschaftsschulrektor Martin Romer
	 Kirchstraße 16; 88499 Riedlingen
	 Telefon: 07371-923045
	 Fax: 07371-923209
	 E-Mail: info@joseph-christian-schule.de

Diözesanwallfahrt zu Bruder Klaus nach 
Flüeli (Schweiz) am Sa 8. – So 9.11.2025
Herzliche Einladung an alle Interessierten zur Buswallfahrt.
Kosten: € 235,- für VKL-Mitglieder, € 250,- für Nicht-Mit-
glieder, € 135,- für Kinder und Studenten. Zuschlag für ein 
Einzelzimmer: € 80,-.
Im Preis enthalten sind Busfahrt, eine Übernachtung in gu-
ten Hotels, alle Mahlzeiten von Samstagmittag bis Sonn-
tagmittag und jeweils ein Getränk zum Essen. Die Ab-
fahrtsorte und -zeiten werden nach Anmeldeschluss be-
kannt gegeben.
Anmeldung bis 2.10.2025 bei: Verband Katholisches Land-
volk, Tel: 0711 9791 4580, E-Mail: vkl@landvolk.de, www.
landvolk.de.

„Atem holen – Luft holen“ ist das Thema 
beim nächsten Gesprächskreis für 
pflegende und sorgende Angehörige
Der Alltag eines pflegenden und sorgenden Angehörigen 
kann mit seinen Herausforderungen recht anstrengend sein. 

Da kann ein bewusstes „Atem holen – Luft holen“ eine ef-
fektive Methode zur Entspannung sein. Anregungen zu ei-
nem gezielten Atmen, auch begleitet durch leichte Bewe-
gungen, erhalten Sie an diesem Nachmittag von Simone 
Weber, Kath. Sozialstation.
Wenn Sie pflegende oder sorgende Angehörige sind, dann 
sind Sie herzlich am Mittwoch, den 10. September 2025 
eingeladen. Beginn ist um 14.00 Uhr in der Katholischen 
Sozialstation Riedlingen, St. Gerhard-Str. 16. Dauer ca. 
zwei Stunden, incl. einer Gesprächsrunde. Um Anmeldung 
wird freundlichst bis zum 05. September 2025 gebeten un-
ter Tel. 07371 932020, Katholische Sozialstation Riedlingen.

Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungs-
bezirk Tübingen e.V. gibt Gewinner des 
fünften Wettbewerbs 
„Vorbildliches Dorfgasthaus“ bekannt
Im März 2025 lobte der Arbeitskreis Heimatpflege im Re-
gierungsbezirk Tübingen e. V. den Wettbewerb „Vorbildli-
ches Dorfgasthaus“ aus. Nach der Auslobung gaben rund 
60 Gasthäuser ihre Bewerbung ab. Eine Jury aus Mitglie-
dern des Arbeitskreises, Kulturwissenschaftlern und Gas-
tronomiefachleuten hat über die Bewerbungen entschie-
den. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatpflege Karl-
heinz Geppert gab die Gewinner bekannt.
Zu den Preisträgern gehören das Gasthaus Hirsch in Tübin-
gen-Derendingen, Landkreis Tübingen, das Gasthaus Kro-
ne in Albstadt-Lautlingen, Zollernalbkreis, sowie das Gast-
haus Traube in Tettnang-Wielandsweiler, Bodenseekreis.
Eine Auszeichnung für ein besonderes Konzept erhalten 
das Gasthaus Adler in Münsingen-Buttenhausen, Land-
kreis Reutlingen, das Gasthaus Hirsch in Wangen im All-
gäu, Landkreis Ravensburg, und das Gasthaus Ochsen in 
Burladingen-Melchingen, Zollernalbkreis.
In der vergangenen Woche wurden dem Gasthaus Hirsch 
und dem Gasthaus Adler ihre Preise im Rahmen einer fei-
erlichen Veranstaltung verliehen. Die prämierten Gasthäu-
ser erhielten von Regierungspräsident Klaus Tappeser, der 
auch Schirmherr des Preises ist, sowie Karlheinz Geppert 
eine Stele und eine Urkunde überreicht. Für eine beson-
dere Atmosphäre bei der Preisverleihung sorgte die musi-
kalische Begleitung durch den Musikverein Derendingen.
„Ich bedanke mich bei allen Dorfgasthäusern, die an dem 
Wettbewerb teilgenommen haben und gratuliere den Preis-
trägern. Dorfgasthäuser, als Treffpunkte für die Bürger-
schaft, sind für ihre Gemeinde von zentraler Bedeutung. Mit 
der Auszeichnung soll die Wichtigkeit des Fortbestehens 
der Dorfgasthäuser in das öffentliche Bewusstsein rücken. 
Denn schließlich sind diese ein wichtiger Bestandteil unse-
rer lebendigen Heimat,“ so Regierungspräsident Tappeser.
Für die weiteren Preisträger gibt es gesonderte Veranstal-
tungen.
Zu den Preisträgern:
Das Gasthaus Hirsch in Tübingen-Derendingen im Land-
kreis Tübingen befindet sich im Herzen von Derendingen 
und ist seit über 100 Jahren ein zentraler Treffpunkt für die 
Dorfgemeinschaft. Auszeichnungswürdig ist das Gasthaus 
aufgrund der vielfältigen Angebote. Durch die gemütliche 
Atmosphäre und einer starken Verwurzelung in der Dorf-
gemeinschaft hat sich das Gasthaus Hirsch als ein Ort der 
Begegnung und des Genusses etabliert. Das Gasthaus 
Hirsch ist ein fester Bestandteil des Dorflebens. Regelmä-
ßig werden Events und Stammtische veranstaltet, die das 
Dorfleben stärken.
Das Gasthaus Krone in Albstadt-Lautlingen mitten im 
Herzen des Zollernalbkreises ist ein besonderer Ort, der 
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seit Jahrhunderten Menschen zusammenführt. Seit 1697 
prägt das Fachwerkhaus nicht nur das Ortsbild von Laut-
lingen, sondern auch das gesellschaftliche Leben der Ge-
meinde und darüber hinaus. Im Gasthaus Krone treffen sich 
Generationen – zum Austausch, zum Feiern, zum Erinnern 
und zum Erleben. Die Krone Lautlingen ist weit mehr als 
ein Gasthaus: Sie ist ein sozialer Treffpunkt, ein kulturel-
ler Mittelpunkt und ein lebendiger Teil der Albstädter Ge-
meinschaft.
Das Gasthaus Traube in Tettnang-Wielandsweiler im Bo-
denseekreis lädt seine Gäste zu einer genussvollen Auszeit 
ein. Inmitten der idyllischen Landschaft des Bodensees ge-
legen, bietet das Gasthaus traditionelle Speisen und eine 
gemütliche Atmosphäre. Die Küche des Gasthaus Traube 
bietet regionale und saisonale Gerichte, die mit frischen 
Zutaten zubereitet werden. Das Ambiente des Gasthau-
ses ist rustikal und einladend. Die freundlichen Mitarbei-
ter sorgen dafür, dass sich die Gäste rundum wohl fühlen.
Auszeichnung mit Sonderpreisen:
Das Gasthaus Adler in Münsingen-Buttenhausen im 
Landkreis Reutlingen erhält eine Auszeichnung für sein 
traditionelles und kulturelles Konzept. Seit mehr als hun-
dert Jahren führt Familie Mayer den „Adler“ in Buttenhau-
sen. Manches hat sich in diesen Jahrzehnten verändert, 
doch eines ist geblieben: Der „Adler“ ist ein zentraler Ort 
des Dorflebens in Buttenhausen. Ein Ort für freudigen Aus-
tausch, für gemütliches Beisammensein, um Geburtstage, 
Konfirmationen oder Taufen zu feiern, ein Ort für Versamm-
lungen, zur Pflege von Gesang und gemeinsamen Hobbys 
und schließlich auch ein Ort, um nach einer Beerdigung in 
Trauer zusammenzukommen.
Das Gasthaus Hirsch in Wangen-Leupolz im Landkreis 
Ravensburg erhält ebenfalls eine Auszeichnung für sein 
traditionelles und kulturelles Konzept. Seit vielen Jahren 
ist das Gasthaus Hirsch ein lebendiger Treffpunkt für die 
Dorfgemeinschaft und trägt aktiv zur Stärkung des lokalen 
Zusammenhalts bei. Als traditionelles Gasthaus mit tiefen 
Wurzeln in der Region ist das Gasthaus stolz darauf, ein 
Ort zu sein, an dem sich Vereine, Stammtische und Dorf-
bewohner regelmäßig begegnen und gemeinsam das ge-
sellschaftliche Miteinander pflegen. Ob kulturelle Veran-
staltungen, Feste oder spontane Zusammenkünfte – das 
Gasthaus Hirsch ist weit mehr als nur ein Ort des Genus-
ses. Es ist ein Stück gelebte Heimat.
Das Gasthaus Ochsen in Burladingen-Melchingen im 
Zollernalbkreis reiht sich in die Liste der Sonderpreisträ-
ger ein. Der Gasthof Ochsen hat eine weit über 100-jähri-
ge Tradition. Direkt neben der Kirche ist der Gasthof seit 
eh und je eine willkommene Einkehrstätte für die Melchin-
ger Bürgerinnen und Bürger. Die örtlichen Vereine sind in 
der Gaststätte immer herzlich willkommen. Monatlich wer-
den in Eigenproduktion ca. 1.200 Maultaschen hergestellt, 
die nicht nur im Lokal reißenden Absatz finden. Im Mai 
2025 fand bereits der 15. Mundartstammtisch im Gast-
haus Ochsen statt.
Hintergrundinformationen:
Die Zahl der Dorfgasthäuser ist in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich zuneh-
mend ein Bewusstsein für den Stellenwert entwickelt, den 
Dorfgasthäuser für die Identität von Gemeinden im länd-
lichen Raum und deren Bewohner besitzen. Um ihr Über-
leben zu sichern, sollen Dorfgasthäuser durch innovative 
Konzepte ihre Attraktivität als Begegnungsstätte für die 
Menschen in der Umgebung erhalten und steigern.
Zur Förderung dieser Entwicklung stiftete der Arbeitskreis 
Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e. V. 2014 un-
ter dem Vorsitzenden Karlheinz Geppert - auf Anregung des 

damaligen Regierungspräsidenten Hermann Strampfer - ei-
nen Preis für vorbildliche Dorfgasthäuser. Der Arbeitskreis 
Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e. V. ist der 
Dachverband der in der Heimatpflege im Regierungsbe-
zirk Tübingen tätigen Organisationen und Verbände. Seit 
seiner Gründung im Jahr 1985 unterstützt der Arbeitskreis 
Heimatpflege Vereine und Verbände, die sich mit der Hei-
mat und der Heimatpflege beschäftigen.
Heimatpflege bedeutet für den Arbeitskreis vorwiegend mit 
ehrenamtlichem Engagement den wiedererkannten hohen 
Stellenwert der Heimat in einer zusammengerückten Welt 
verständlich zu machen. Heimatliebe und Weltoffenheit sind 
in einer globalisierten Welt keine Gegensätze. Der Begriff 
„Heimat“ wird weit und offen gefasst, er umfasst nicht nur 
Erinnerungskultur. Heimat ist keinesfalls Reservat für we-
nige, sondern bietet Raum für viele.

Lust auf Ehrenamt ? 
Der Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. sucht für die 
Begleitung von Menschen, die sich selbst nicht mehr ver-
treten können, ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen, 
bzw. Betreuer nach dem Betreuungsgesetz. Wir suchen .... 
interessierte lebenserfahrene Menschen, die bereit sind, 
- sich ehrenamtlich für hilfsbedürftige Menschen einzuset-
zen und ein bis zwei Stunden pro Woche Zeit hierfür in-
vestieren möchten,
- sich für Menschen einzusetzen, die ihre eigenen Ange-
legenheiten nicht mehr selbst erledigen können, - Erfah-
rungen zu machen mit Behörden, Gerichten, Ärzten, Ver-
waltungen, Heimen etc. und sich für die Interessen kran-
ker und behinderter Mitmenschen einzusetzen. 
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bei uns. Sie 
erreichen uns unter: 88400 Biberach, Bahnhofstr. 29, Te-
lefon: 07351/17869, Ihre Ansprechpartner sind Frau Bitt-
ner und Herr Hofer. Email: christine.bittner@betreuungsver-
ein-bc.de andreas.hofer@betreuungsverein-bc.de 
Wir unterstützen, beraten, begleiten und schulen Sie bei 
der Führung der ehrenamtlichen Betreuung. Wir freuen uns 
auf ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen.

Land setzt mit rund 200 Maßnahmen zentra-
le Handlungsempfehlungen des Masterplan 
Mittelstand um und stärkt damit die Wett-
bewerbsfähigkeit des Mittelstands
Am 29. Juli 2025 hat die vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus geleitete Task Force „Masterplan 
Mittelstand Baden-Württemberg“ im Ministerrat ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt. Als interministerielle Arbeitsgrup-
pe aller Ressorts der Landesregierung hat die Task Force 
geprüft, welche der Handlungsempfehlungen des Gutach-
tens „Masterplan Mittelstand Baden-Württemberg“ (veröf-
fentlicht im Oktober 2024) umgesetzt werden können be-
ziehungsweise bereits umgesetzt sind.
Der Bericht stellt die umfassenden Aktivitäten der Landes-
regierung dar, die entlang von insgesamt 41 Handlungs-
empfehlungen in den Themenfeldern Bürokratieabbau, Ar-
beitskräftemangel, Finanzierung, Innovation und Digitalisie-
rung, Gründungen und Nachfolge, Dekarbonisierung und 
Rahmenbedingungen zuletzt ergriffen wurden oder noch 
geplant sind.
Mittelstandsförderung als Kernaufgabe der Landes-
regierung
„Der Mittelstand ist wesentlicher Treiber der wirtschaftli-
chen Dynamik in Baden-Württemberg. Die Förderung mit-
telständischer Betriebe ist für das Wirtschaftsministerium 
und die gesamte Landesregierung deshalb seit jeher eine 
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der Kernaufgaben. Der Task Force-Bericht zeigt eindrück-
lich, wie umfangreich und zielgerichtet kleine und mittlere 
Unternehmen insbesondere bei der Arbeits- und Fachkräf-
tesicherung, dem Erhalt der Innovationsfähigkeit, bei Digi-
talisierung und Dekarbonisierung sowie durch Beiträge zum 
Bürokratieabbau durch das Land unterstützt werden. Allein 
in den Handlungsfeldern, die der Masterplan Mittelstand als 
für die Betriebe aktuell besonders herausfordernd identi-
fiziert hat, sind wir als Land mit rund 200 Maßnahmen ak-
tiv. Damit setzen wir zentrale Handlungsempfehlungen des 
Masterplans um und stärken die Wettbewerbsfähigkeit un-
seres Mittelstands“, betonte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. „Deutlich 
geworden ist zudem: Diese Anstrengungen müssen wir kon-
sequent weiterverfolgen, damit mittelständische Unterneh-
men auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu Wohl-
stand, Beschäftigung und wirtschaftlicher Entwicklung im 
Land leisten können“, so die Ministerin weiter.
Über 50 neue Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen des Masterplans
Die im Task Force-Bericht zusammengestellten Aktivitä-
ten reichen von Bürokratieentlastungsmaßnahmen – wie 
beispielsweise der Schaffung eines Kommunalen Rege-
lungsbefreiungsgesetzes, dem Verzicht auf sogenanntes 
Gold-Plating und den Novellierungen von Mittelstands-
förderungsgesetz, Landesbauordnung und Landesgast-
stättengesetz – bis hin zu konkreten Förderprogrammen 
– beispielsweise in den Bereichen Fachkräftesicherung, 
Innovation und Unternehmensnachfolge. Über 50 dieser 
Maßnahmen sind nach Veröffentlichung des Masterplan 
Mittelstand neu aufgesetzt worden oder in eine neue För-
derphase gestartet, wie unter anderem:
•  im Themenfeld Bürokratieabbau:
•  �Kommunales Regelungsbefreiungsgesetz: Ermöglicht 

eine befristete Abweichung von landesrechtlichen Vor-
gaben durch die Kommunen mit dem Ziel, Verwaltungs-
verfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen. (IM)

•  �Artikelgesetze zum Abbau überflüssiger Berichts- und 
Dokumentationspflichten und verzichtbarer Formerfor-
dernisse. (StM / IM)

•  �Neufassung des Landesgaststättengesetzes: Kernele-
ment der Novellierung ist die Abschaffung des Erlaub-
nisverfahrens, das durch ein einfaches Anzeigeverfah-
ren ersetzt wird. Das Gaststättenrecht wird von anderen 
Rechtsgebieten entkoppelt und zeit- und kostenintensi-
ve Doppelprüfungen werden vermieden. (WM)

•  �Selbstverpflichtung der Landesregierung zum Ver-
zicht auf „Gold-Plating“: Bei der Umsetzung von EU- 
und bundesrechtlichen Vorgaben soll auf zusätzliche 
bürokratische Anforderungen von Landesseite verzich-
tet werden. (StM)

•  �Reform der Landesbauordnung (LBO): Mit der Novel-
lierung vom 18. März 2025 werden Genehmigungsver-
fahren beschleunigt sowie bauliche Standards gesenkt; 
unter anderem gilt mit der Einführung der Genehmi-
gungsfiktion bei entscheidungsreifen Bauanträgen die 
Baugenehmigung nach Ablauf der dreimonatigen Frist 
als erteilt. (MLW)

•  im Themenfeld Arbeitskräftemangel:
•  �Aufbau der Landesagentur für die Zuwanderung von 

Fachkräften (LZF): Angesiedelt bei den Regierungs-
präsidien Karlsruhe und Stuttgart, gestartet am 1. Ap-
ril 2025. Die LZF ist zuständig für die Durchführung des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens und bietet eine 
umfassende Beratung für Unternehmen zu ausländer-
rechtlichen und anerkennungsrechtlichen Fragestellun-
gen an. (JuM / SM)

•  �Begleitung von Auszubildenden an Azubi-Wohnhei-
men: Gegenstand des Programms ist die Förderung von 
„Lotsinnen und Lotsen“. Diese begleiten (duale) Auszu-
bildende, die in einer Einrichtung zur Unterbringung von 
Auszubildenden in Baden-Württemberg leben. Ziel ist, 
die Aufnahme, den Fortgang und den erfolgreichen Ab-
schluss einer dualen Ausbildung zu unterstützen. Ein 
entsprechender Förderaufruf wurde am 20. Mai 2025 
veröffentlicht. (WM)

•  im Themenfeld Finanzierung:
•  �Innovationsfinanzierung 4.0 und Startfinanzierung 80 

der L-Bank: Finanzierungsbedingungen wurden zuletzt 
weiter attraktiver ausgestaltet. (WM)

•  im Themenfeld Innovation und Digitalisierung:
•  �Fortführung von Invest BW: Die vierte Förderphase wur-

de am 8. Mai 2025 gestartet. Seit dem Bestehen von In-
vest BW wurde über die Hälfte aller Fördermittel an Start-
ups und KMU ausgeschüttet. Mit dem Doppelhaushalt 
2025/2026 wurden weitere bis zu 100 Millionen Euro für 
die Förderung von innovativen Einzel- und Verbundvor-
haben bereitgestellt. (WM)

•  �IPAI in Heilbronn mit Aufbau eines neuen Chip-De-
sign-Forschungszentrums: Aufbau eines europaweit 
führenden Ökosystem für KI, das die komplette Wert-
schöpfungskette (Forschung – Qualifizierung – Entwick-
lung – Kommerzialisierung) in Sachen KI abgebildet. Wird 
nun ergänzt durch ein Chip-Design-Forschungszentrum 
für Nanoelektronik (Imec). (StM / MWK / WM)

•  im Themenfeld Gründungen und Nachfolge:
•  �Fortführung der Start-up BW Acceleratoren: Die Start-

up BW Acceleratoren sind Gründungszentren für hoch 
innovative Gründungen (Start-ups). Sie fördern Grün-
dungsteams zum Beispiel durch Mentoring, Coaching, 
Netzwerkaufbau oder Unterstützung bei der Prototy-
pentwicklung. (WM)

•  �Fortführung EXI-Gründungsgutscheine: Die aus 
ESF-Mitteln finanzierten „EXI-Gründungsgutscheine“ 
unterstützen Gründungs- und Nachfolgeinteressierte 
in der Vorgründungsphase mit Blick auf die Evaluati-
on von Geschäftsideen und der Entwicklung wettbe-
werbs- und bankfähiger Geschäftskonzepte. Die Fort-
führung erfolgt über eine Laufzeit vom 1. Juli 2025 bis 
30. Juni 2028. (WM)

•  �Weitere Stärkung der Unternehmensnachfolge im 
Handwerk durch zwei neue Maßnahmen: Im Rah-
men des Projekts „Next Generation Handwerk“ werden 
passgenaue Fortbildungsmaßnahmen für Nachfolge-In-
teressierte entwickelt sowie eine Informationsplattform 
und eine Unternehmensbörse für das Handwerk aufge-
baut. Für Übergeberinnen und Übergeber steht zudem 
die „Übergabeberatung Handwerk BW“ neu zur Verfü-
gung. (WM)

•  im Themenfeld Dekarbonisierung:
•  �Förderprogramm Elektrolyseure: Seit März 2025 wird 

die lokale Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff 
durch Wasser-Elektrolyse unterstützt, um mittelfristig 
eine hinreichende Versorgung mit Wasserstoff zu errei-
chen und die Wettbewerbsfähigkeit der baden-württem-
bergischen Unternehmen zu sichern. (UM)

•  �Aufbau einer GreenTech Allianz: Aufbauend auf der 
Plattform GreenTech BW soll 2025 eine GreenTech 
BW-Allianz bei der Umwelttechnik BW GmbH einge-
richtet werden. Ziele der Allianz sind das gezielte Vernet-
zen und Entwickeln von Kooperationen zwischen Start-
ups und etablierten Unternehmen aus dem Mittelstand 
im Bereich nachhaltiger Zukunftstechnologien. (UM)

•  im Themenfeld Rahmenbedingungen:
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•  �Novelle des Mittelstandsförderungsgesetzes (MFG):  
Das Mittelstandsförderungsgesetz Baden-Württem-
berg soll neu gefasst und um neue Förderziele ergänzt 
werden. Zudem sollen Formulierungen an den heutigen 
Sprachgebrauch angepasst und Regelungen punktuell 
gestrafft werden. Ziel ist es, das Gesetzgebungsverfah-
ren noch in dieser Legislaturperiode zum Abschluss zu 
bringen. (WM)

•  �Kommunikationskampagne für den Mittelstand („mit-
tel ist MEGA“): Die Kampagne wurde am 14. Mai 2025 
offiziell gestartet. Ziel der landesweiten Kampagne ist es, 
das wirtschaftliche und gesellschaftlich Verdienst mittel-
ständischer Betriebe sichtbarer zu machen und ein stär-
keres Bewusstsein für die Bedeutung von KMU bei den 
Bürgerinnen und Bürgern und Entscheidungsträgern in 
ganz Baden-Württemberg zu schaffen. (WM)

Hintergrundinformationen zum Gutachten „Masterplan 
Mittelstand Baden-Württemberg“
Das Gutachten „Masterplan Mittelstand Baden-Württemberg“ 
wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums von einem wis-
senschaftlichen Konsortium aus ZEW Mannheim, IAW Tübin-
gen und ifm Mannheim erarbeitet und am 25. Oktober 2024 
veröffentlicht. Der Masterplan Mittelstand unterzieht Mittel-
stand, Mittelstandspolitik und Mittelstandsförderung einer 
grundlegenden Bestandsaufnahme und gibt Impulse, damit 
der Mittelstand auch in Zukunft prägend für die Wirtschaft des 
Landes bleibt. Hierfür werden von den Gutachtern im Aktions-
programm des Masterplans (Kapitel 4.2.) in sieben Themen-
feldern 41 Handlungsempfehlungen vorgeschlagen.
Hintergrundinformationen zur Task Force „Masterplan 
Mittelstand Baden-Württemberg“
Die Task Force wurde als unmittelbare Reaktion auf die Ver-
öffentlichung des Masterplan Mittelstand im Herbst 2024 
eingesetzt. In Zusammenarbeit aller Ressorts der Landes-
regierung wurde seitdem geprüft, welche Handlungsemp-
fehlungen des Gutachtens umgesetzt werden können bzw. 
bereits umgesetzt sind. Über alle Häuser hinweg konnten 
letztendlich rund 200 Maßnahmen identifiziert werden, die 
auf die Themenfelder des Aktionsprogramms des Master-
plans Mittelstand einzahlen. Der nun vorgelegte Bericht 
fasst die Ergebnisse der Arbeit der Task Force zusammen.

Einfach erklärt   
Hinterbliebenenrente - was ist das und 
wer bekommt sie?  
Fragen und Antworten zur Witwen- oder Witwerrente 
Wenn ein Ehe- oder Lebenspartner oder eine Ehe- oder Le-
benspartnerin stirbt, haben Hinterbliebene über den emo-
tionalen Verlust hinaus oft Sorge um ihre wirtschaftliche 
Existenz. Die sogenannte Witwen- oder Witwerrente soll in 
dieser schweren Zeit unterstützen. Die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW) erklärt, was 
Betroffene wissen und beachten sollten. 
Was ist die Witwen- oder Witwerrente? 
Die Witwen- oder Witwerrente ist eine Leistung der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Sie wird gezahlt, wenn der ver-
storbene Partner oder die verstorbene Partnerin Renten-
ansprüche hatte oder bereits Rente bezogen hat. 
Wer hat Anspruch? 
Anspruch haben Ehe- oder Lebenspartner und -partner-
innen, wenn: 
•  �die Ehe oder Partnerschaft mindestens ein Jahr bestand 

(Ausnahmen zum Beispiel bei Unfalltod), 
•  �der/die Verstorbene mindestens fünf Jahre Beiträge in die 

Rentenversicherung eingezahlt hat (allgemeine Wartezeit), 
•  �der/die Hinterbliebene nicht wieder geheiratet hat. 

Es gibt zwei Arten der Witwen- oder Witwerrente: 
Die kleine Witwen- oder Witwerrente erhalten Hinterblie-
bene, die jünger als 47 Jahre sind und weder erwerbsge-
mindert sind noch ein Kind erziehen. Sie beträgt grundsätz-
lich 25 Prozent einer Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung oder der Altersrente, die der Ehe- oder Lebenspartner 
oder die Ehe- oder Lebenspartnerin zum Zeitpunkt des To-
des bezogen hat oder hätte. Die kleine Witwenrente ist auf 
24 Kalendermonate (zwei Jahre) nach dem Tod des Ehe-
partners oder -partnerin begrenzt. 
Die große Witwen- oder Witwerrente erhalten Hinterblie-
bene, wenn sie das 47. Lebensjahr vollendet haben oder 
erwerbsgemindert sind oder ein eigenes Kind oder ein 
Kind des oder der Verstorbenen erziehen, das noch kei-
ne 18 Jahre alt ist. 
Wie hoch ist die Rente? 
Die große Witwenrente beträgt 55 Prozent der Rente des/
der Verstorbenen. Bei Heirat vor 2002 und wenn ein Ehe-
partner oder eine Ehepartnerin vor dem 1. Januar 1962 
geboren wurde, sind es 60 Prozent. Eigene Einkünfte des/
der Hinterbliebenen werden bei Überschreiten eines Frei-
betrages angerechnet. 
Was müssen Betroffene tun? 
Die Rente muss mit dem Antrag auf Hinterbliebenenrente 
(R0500) beantragt werden – am besten über die DRV-On-
line-Services unter www.deutsche-rentenversicherung.de/
eantrag-R0500 
Für den Antrag benötigen Betroffene unter anderem: Ster-
beurkunde, Heiratsurkunde, Rentenversicherungsnum-
mern, Geburtsurkunde von Kindern und Einkommens-
nachweise. 
Information 
Mehr Informationen enthält die kostenfreien Broschüre  
„Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ Sie kann 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/broschuere- 
hinterbliebenenrente heruntergeladen oder bestellt wer-
den. 

Ausbildungsstart 
Neu im Job? Abgesichert ab Tag eins Leistungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung für Auszubildende 
Für viele junge Menschen hat in diesen Tagen ein neuer Le-
bensabschnitt begonnen: die Ausbildung. Egal ob im Büro, 
in der Werkstatt, im Krankenhaus oder im Dualen Studium 
– der Start ins Berufsleben ist aufregend. Gut zu wissen: 
Wer jetzt ins Arbeitsleben einsteigt, ist bei der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) von Anfang an mit dabei – und 
das bringt Vorteile. 
Schon mit dem ersten Ausbildungsgehalt fließt automatisch 
ein Teil des Geldes in die gesetzliche Rentenversicherung. 
Was viele nicht wissen: Normalerweise müssen Versicher-
te zunächst fünf Jahre lang Beiträge einzahlen, bevor sie 
Leistungen erwarten können. Sonderregelungen sorgen 
dafür, dass Auszubildende schon vom ersten Arbeitstag 
an in wichtigen Bereichen geschützt sind: 
•  �Anspruch auf Leistungen zur Rehabilitation nach Arbeits-

unfällen oder einer Berufskrankheit. 
•  �Erwerbsminderungsrente bei Arbeitsunfällen oder ei-

ner Berufskrankheit, wenn bestimmte Bedingungen er-
füllt sind. 

•  �Ab dem zweiten Ausbildungsjahr gilt die Absicherung 
unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Freizeitun-
fällen und Krankheiten.
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Vorteile fürs ganze Leben – Höherbewertung der Aus-
bildungszeit 
Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung lohnen 
sich in jedem Fall. Denn jeder Beitrag zählt für die spätere 
Rente. Zudem werden bis zu drei Jahre der Ausbildungs-
zeit bei der Rentenberechnung höher bewertet. Das heißt, 
dass diese Zeit mit bis zu 75 Prozent des Durchschnitt-
sentgelts aller Versicherten in diesem Zeitraum in die Ren-
tenberechnung einfließt. Im Ergebnis kann dies eine höhe-
re Rente bedeuten. 
Wer Fragen dazu hat: 
Infos gibt es online auf www.rentenblicker.de, dem Jugend-
portal der Deutschen Rentenversicherung oder in der Bro-
schüre „Tipps für den Berufsstart“ auf www.deutsche-ren-
tenversicherung.de 

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg ausgezeichnet  
Familienfreundlich, flexibel und fair 
Vereinbarkeit von Job und Familie? Für die Deutsche Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) mehr als 
nur ein Schlagwort. Im März hat sich die DRV BW als Ar-
beitgeberin erneut das Zertifikat mit Prädikat zum audit 
berufundfamilie für weitere drei Jahre gesichert. Andreas 
Schwarz, Erster Direktor des Regionalträgers, nahm in Juni 
in Berlin die Auszeichnung entgegen. „Das ist ein starkes 
Signal für unsere moderne mitarbeiterorientierte Personal-
politik“, erklärt Schwarz. „Diese Auszeichnung ist für uns 
kein Selbstzweck, sondern ein echter Ansporn für eine stra-
tegisch angelegte Vereinbarkeitspolitik.“ 
DRV BW entwickelt Angebote für Mitarbeitende weiter 
„Seit 2012 trägt die DRV BW als Arbeitgeberin das Zertifi-
katslogo des audit berufundfamilie – das ist ein großer Er-
folg. Die Auszeichnung bestätigt unsere intensiven Bemü-
hungen, unseren Mitarbeitenden – Frauen wie Männern – 
maßgeschneiderte Angebote für die Vereinbarung von Be-
ruf und Familie anzubieten“, sagt Gabriele Prestel, DRV 
BW-Gleichstellungsbeauftragte. 
Das Zertifikat mit Prädikat zeigt, dass Vereinbarkeit bei der 
DRV BW nicht nur ein Thema auf dem Papier ist. Prestel 
zeigt auf: „Flexible Arbeitszeiten, vielfältige Teilzeitmodel-
le, Homeoffice-Möglichkeiten, Eltern-Kind-Arbeitszimmer 
und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanage-
ment sind bei uns selbstverständlich.“ Andreas Schwarz 
ergänzt: „Mit Blick auf die kommenden Jahre wollen wir 
diese Angebote gezielt weiterentwickeln. Dabei richtet sich 
der Fokus auch auf das Zusammenspiel von Vereinbarkeit 
und gelebter Vielfalt.“ 
Blick auf das diesjährige Dialogverfahren 
Im Frühjahr durchlief die DRV BW zum zweiten Mal das so-
genannte Dialogverfahren. Dies ist ein schlanker Prozess 
für Organisationen, die bereits mehrfach zertifiziert wurden. 
Der Dialogtag als Kernelement des Verfahrens bot Raum, 
um zentrale Themen zu vertiefen und neue Handlungsfelder 
zu identifizieren. Daraus wurde ein konkretes Handlungs-
programm abgeleitet und von der Geschäftsführung unter-
zeichnet. Dieses bildet die Grundlage für die Weiterentwick-
lung der Vereinbarkeitspolitik in den kommenden Jahren. 
Die DRV BW hat zum fünften Mal das Zertifikat zum audit 
berufundfamilie erhalten – zum zweiten Mal mit Prädikat. 
Mehr Informationen zur DRV BW als Arbeitgeberin und 
Stellenangebote finden Interessierte unter www.drv-bw.
de/karriere.
Informationen über die Ausbildungs- und Studiengänge 
bei der DRV BW gibt es unter 
www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de. 

Nebenjobs Minijobs 
sind Bausteine für die Rente 
Geringen Eigenanteil zahlen und Rentenanspruch si-
chern 
In Baden-Württemberg gibt es so viele Minijobber wie in 
keinem anderen Bundesland – und es werden immer mehr. 
Laut Statistischem Landesamt ist die Anzahl von 2014 bis 
2024 um fast ein Drittel (32,5 Prozent) angestiegen. Zu-
dem üben Frauen Minijobs zusätzlich zu ihrer Hauptbe-
schäftigung häufiger aus als Männer. Wie diese Personen-
gruppen von ihren Jobs für die Rente profitieren können, 
zeigt die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württem-
berg (DRV BW) auf.
Automatisch pflichtversichert bei langfristigem Minijob-
Wer heutzutage einen Minijob aufnimmt und diesen nicht 
nur kurzfristig ausübt, ist in der Rentenversicherung auto-
matisch pflichtversichert. Dies hat zur Folge, dass der Ar-
beitgeber den Beitragsanteil des Arbeitnehmers in Höhe 
von aktuell 3,6 Prozent vom Lohn einbehält. Minijobber 
dürfen monatlich bis zu 556 Euro verdienen, hieraus ergibt 
sich ein Eigenbeitrag von maximal 20,02 Euro. Der Beitrag-
santeil des Arbeitgebers zur Rentenversicherung beträgt 
daneben weitere 15 Prozent des Lohns.
Als Minijobber vom kompletten Leistungsangebot pro-
fitierenDie Einzahlungen erhöhen den späteren Renten-
anspruch. Viel wichtiger ist aber, dass hiermit vollwerti-
ge Pflichtbeiträge erworben werden. Dadurch sichert sich 
der Minijobber das komplette Leistungsangebot der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Unter anderem kann der 
Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung oder 
Leistungen zur Rehabilitation aufrechterhalten beziehungs-
weise begründet werden. 
Wer dennoch den geringen Eigenbeitrag sparen möchte, 
kann beim Arbeitgeber die Befreiung von der Rentenversi-
cherungspflicht beantragen. Vorher sollte jedoch eine Be-
ratung beim Rentenversicherungsträger in Anspruch ge-
nommen werden. 
Information 
Mehr Informationen enthalten die kostenfreien Broschüre 
„Minijob – Midijob: Bausteine für die Rente.“ Sie kann un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen 
oder bestellt werden.

Basar „Rund ums Kind“ für Selbstverkäufer
Samstag, 27.09.2025 von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Bischof-Sproll-Haus, Kath. Gemeindehaus Bad Buchau, 
Weiherstraße 43.
Angeboten werden u.a. Baby- und Kinderbekleidung, Spiel-
zeug, Bücher und vieles mehr.
Ebenfalls Verkauf von Kaffee, Kuchen und alkoholfreien 
Getränken. Kuchen auch zum Mitnehmen. 
Anfrage zur Tischreservierung und ggf. Kleiderständer-
platz ausschließlich über E-Mail basarkolpingbb@gmx.de 
(Anmeldung ab sofort möglich)

Gemeinsam Gutes bewirken: 
Round Table fördert soziales Engagement 
mit 25.000 Euro
Biberach, 19. August 2025 – Mit einer Spendensumme 
von 25.000 Euro unterstützt Round Table auch in diesem 
Jahr wieder Projekte und Menschen, die sich mit großem 
Einsatz für das Gemeinwohl starkmachen – und zeigt ein-
mal mehr: Gemeinsamkeit bewegt – und macht Hilfe kon-
kret und möglich.
Im Rahmen der Spendeninitiative „Los, mach was!“ wer-
den gemeinnützige und soziale Projekte aus dem Land-
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kreis Biberach gezielt gefördert. Bewerben konnten sich 
Einzelpersonen, Gruppen oder Einrichtungen – entschei-
dend ist, dass die Vorhaben unmittelbar den Menschen 
und Projekten vor Ort zugutekommen. Finanziert wird die 
Initiative hauptsächlich durch zwei feste Säulen: den be-
liebten Stand der Tabler auf dem Biberacher Christkind-
lesmarkt und den Verkauf des Biberacher nonprofit-Gins 
„Beaver’s Crown“.
In diesem Jahr wurden insgesamt 35 Projekte ausgewählt – 
darunter drei besonders bewegende Beispiele: Die Flücht-
lingshilfe Nordkarpaten e.V. aus Ingoldingen-Winterstetten-
dorf unterstützt geflüchtete Jugendliche in Osteuropa, unter 
anderem durch ein ökumenisches Ferienlager in Berehowe 
sowie eine Gemeinschaftsunterkunft bei Uschhorod (Ukrai-
ne). Der Verein Zusammen Berge versetzen e.V. begleitet 
die schwer an FSME erkrankte Lea-Celina aus Laupheim 
auf ihrem Weg zurück ins Leben und hilft, die intensive Pfle-
ge, Therapien und umfassenden Umbaumaßnahmen im ei-
genen Zuhause finanziell zu stemmen. Die Fachberatungs-
stelle Brennessel e.V. (Biberach) stärkt Betroffene sexuali-
sierter Gewalt in Kindheit und Jugend – mit dem Ziel, ihre 
Kapazitäten auszubauen und Präventions- sowie Schu-
lungsangebote weiterzuentwickeln.
„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir Jahr für Jahr ein so ho-
hes Spendenvolumen bereitstellen können“, erklärt Martin 
Bamberger, Präsident des Round Table Biberach. „Hinter 
jeder Anfrage steht eine Geschichte – sei es ein persönli-

cher Kraftakt oder ein gemeinnütziges Projekt. Alle Initia-
tiven eint, dass sie einen wertvollen Impuls für unsere Ge-
sellschaft setzen – und genau dort möchten wir unterstüt-
zen, wo Menschen etwas bewegen.“
Die Tabler bedanken sich herzlich bei allen Bewerberin-
nen und Bewerbern, die mit ihrem Einsatz Mitmenschlich-
keit und Zusammenhalt sichtbar machen. Eine Übersicht 
aller geförderten Projekte finden Sie unter: rt75-biberach.
de/unsere-projekte

Ihr Gutschein für den 
CARE-Testament-Ratgeber
Schaubilder, Beispiele,  
ein Muster-Testament und 
Checklisten helfen Ihnen 
dabei, Ihren Nachlass so zu 
gestalten, wie Sie es sich 
wünschen.

Anrede

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Jetzt einlösen und bestellen
Telefon: 0228 97563-991
Fax: 0228 97563-51
E-Mail: pflieger@care.de

Post: 
CARE Deutschland e.V. 
Lea Pflieger 
Siemensstr. 17 
53121 Bonn Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten  

finden Sie unter: care.de/Datenschutz

Mein CARE-Paket  
für die Zukunft
Wie Ihr Testament Gutes tut.

Bestellen Sie jetzt Ihren kostenfreien Ratgeber: 
Lea Pflieger, 0228 97563-991, pflieger@care.de

www.care.de/vererben

A1600
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2-spaltig / 80 mm
90 x 80 mm

102,40 €

2-spaltig / 90 mm
90 x 90 mm

115,20 €
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WIR FREUEN 
UNS AUF SIE!
südmail GmbH  

Tel.: 0751 2955-1666 
E-Mail:  job@suedmail.de 
Website: www.suedmail.de 

500€
WILLKOMMENSBONUS

*

UNBEFRISTETER 
ARBEITSVERTRAG

IN VOLLZEIT

VORAUSSETZUNG 
PKW-FÜHRERSCHEIN!

* für neue Paketzusteller und -zustellerinnen, die im Zeitraum 01.08. – 31.10.2025 starten und 
 Vollzeit (100%) angestellt sind 
* Ausbezahlung nach 6 Monaten im ungekündigten Arbeitsverhältnis
* Prämie wird mit dem Gehalt ausbezahlt und ist steuer- und sozialversicherungspflichtig

WIR

STELLEN

EIN

* (m/w/d)

• Zimmerer*

• Vorarbeiter / Poliere*

• Zimmerer für Vorfertigung*

Fritschle Holzbau GmbH & Co. KG · 88524 Uttenweiler · 07374 9200-0
bewerbung@fritschle-baut.de · www.fritschle-baut.de 

Die St. Elisabeth gGmbH in Riedlingen sucht: 

PFLEGEHILFSKRAFT (m/w/d) 
mit 1-jähriger Ausbildung oder Quereinstieg 

Beschäftigungsumfang 50-90%
Unbefristeter Arbeitsvertrag

Weitere Infos mit der ID 3634 unter
www.st-elisabeth-ggmbh.de
Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!

Wir sind für Sie vor Ort. 
Ihr Team der Geschäftsstelle Unlingen ist wie folgt vor Ort für Sie da.

Servicezeiten
Dienstag  08:30 - 12:15 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:15 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr

Beratungszeiten (nach Vereinbarung)
Montag - Freitag  08:00 - 20:00 Uhr 

Telefonisch
07351 570 - 2020 

s-Kreissparkasse 
BiberachWeil´s um mehr als Geld geht. 

Zuhause gesucht  –  Ihr Haus passt perfekt!
Wir suchen für bonitätsgeprüfte Kunden ein größeres
Haus - ELW oder 2-Fam.-Haus willkommen - mit Garten
und Garage. Gerne auch älteres Bauj.  / ortsungebunden 

Sie möchten Ihr Haus verkaufen - aber nur in gute 
Hände? Wir kümmern uns um alles,

persönlich, schnell und seriös
Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie    Tel. 07376 960-0

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Info@biv.de

 
 

 
 

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN

IMMOBILIEN ANKAUF

HIVundAids besiegen – dabei sein!
Mit Ihrer Unterstützung!

ONLINE SPENDEN
aids-stiftung.de/spenden
SPENDENKONTO
IBAN DE85 3705 0198 0008 0040 04
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KFZ-MARKT


